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Kreis Viersen 
 

1/2020 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit 
gültigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 29.07.2019 
Aktenzeichen 03280333483/le  

gegen 
 

Herrn 
Osman Sejdijaj 

Pastor-Schmidt-Straße 26 
41334 Nettetal 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger offen und kann dort vom 
Empfänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch ein-
gelegt wird. 
 
Viersen, 02.01.2020 
 
Im Auftrag 
 
Ruminski 
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2/2020 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit 
gültigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 04.12.2019 
Aktenzeichen 03280343217/grä  

gegen 
 

Herrn 
John Weight 

Karl-Geusen-Straße 170 
40231 Düsseldorf 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0120 a für den Empfänger offen und kann dort vom 
Empfänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch ein-
gelegt wird. 
 
Viersen, 02.01.2020 
 
Im Auftrag 
 
Ruminski 

 
  



Nr. 1/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 5 

3/2020 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit 
gültigen Fassung wird der 
 
 
 

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr vom 10.09.2019 
Aktenzeichen 03240839570/ha  

gegen 
 

Herrn 
Tim Boeken 

Birgen 6 
41366 Schwalmtal 

 
 
 
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist. 
 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises 
Viersen. 
 
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt für Ordnung und Straßenverkehr, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger offen und kann dort vom Emp-
fänger eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt als zugestellt und wird rechts-
kräftig und vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Einspruch ein-
gelegt wird. 
 
Viersen, 06.01.2020 
 
Im Auftrag 
 
Ruminski 
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4/2020 Öffentliche Zustellung einer Verwarnung 

 
Gegen Angel,Yordanov Mindov, letzte bekannte Anschrift: Schulstr. 52, 41751 Viersen, jetziger Auf-
enthaltsort unbekannt, ist am 11.12.2019 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfän-
gers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach vorhe-
riger Terminabsprache eingesehen und in Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 16.12.2019 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Linnenberger 
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5/2020 Öffentliche Zustellung einer Verwarnung 

 
Gegen Dominicus Hinzen, letzte bekannte Anschrift: Otto-Hahn-Str. 28, 41751 Viersen, jetziger Auf-
enthaltsort unbekannt, ist am 05.12.2019 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfän-
gers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach vorhe-
riger Terminabsprache eingesehen und in Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 16.12.2019 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Linnenberger 
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6/2020 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Christine, Maria Kramer, letzte bekannte Anschrift: Hubertusstraße 60, 47877 Willich, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 19.11.2019 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Rod.,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfän-
gers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach vorhe-
riger Terminabsprache eingesehen und in Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 16.12.2019 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Linnenberger 
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7/2020 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Herman A W Huirne, letzte bekannte Anschrift: Vlekkenkamp 24, 6373 AE Landgraaf NL, jet-
ziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 11.10.2019 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Bur,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfän-
gers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach vorhe-
riger Terminabsprache eingesehen und in Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 19.12.2019 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Linnenberger 
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8/2020 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Marcel Tiniuc, letzte bekannte Anschrift: Zeppelinstr. 10, 41751 Viersen, jetziger Aufenthaltsort 
unbekannt, ist am 03.12.2019 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Rod,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfän-
gers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach vorhe-
riger Terminabsprache eingesehen und in Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 16.12.2019 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Linnenberger 
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9/2020 Öffentliche Zustellung einer Ermahnung 

 
Gegen Markus van Gennip, letzte bekannte Anschrift: Zeelberg 17, 5555 XH Valkenswaard, jetziger 
Aufenthaltsort unbekannt, ist am 11.10.2019 ein  
Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43/Meu,  
ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung 
wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfän-
gers / der Empfängerin nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach vorhe-
riger Terminabsprache eingesehen und in Empfang genommen werden auf meiner Dienststelle in 
41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0125. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 16.12.2019 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Linnenberger 
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10/2020 Öffentliche Zustellung einer Aberkennungsverfügung 

 
Gegen Bram Van Unen, letzte bekannte Anschrift: Mulgauwsingel 92, NL-5932 TT Tegelen, 
jetziger Aufenthaltsort unbekannt, ist am 04.12.2019 ein  

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,  
Aktenzeichen: 32/5 – 36 42/Al,  

ergangen. 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen 
Fassung wird das vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers nicht festgestellt werden kann. 
 
Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach 
vorheriger Terminabsprache eingesehen und in Empfang genommen werden auf meiner Dienst-
stelle in 

41747 Viersen 
Rathausmarkt 3 
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen 
Zimmer 0131. 

 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Viersen, 07.01.2020 
 
Kreis Viersen 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. 
Alberts 
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11/2020 Bekanntmachung gemäß § 17 Absatz 1a Bundes-Immissionsschutzge-

setz i.V.m. § 10 Abs. 3 und 4 Nr. 1 und 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

Gegenüber der Firma Willy Siemes und Sohn GmbH & Co. KG, Gerberstraße 29 – 31, 41748 Viersen, 

Anlage zum Schlachten von Tieren mit einer Kapazität von 50 Tonnen Lebendgewicht oder mehr je 

Tag   gem. Ziffer 7.2.1 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes, Gemarkung Viersen Flur 88, Flurstücke 378, 440 teilweise, 662, soll auf Grund des 

§ 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 28 BImSchG eine nachträgliche Anordnung erlassen werden. 

 

Wesentlicher Inhalt der Anordnung ist die Festschreibung von Grenzwerten für die Abluft des 

Blockheizkraftwerkes einschließlich messtechnischer Kontrolle. 

Nach § 17 Abs. 1a BImSchG ist der Entwurf dieser nachträglichen Anordnung öffentlich bekannt zu 

machen, da es sich bei der oben genannten Anlage der Firma Willy Siemes und Sohn GmbH & Co. 

KG um eine nach der Industrieemissions-Richtlinie eingestufte und nach BImSchG genehmigte An-

lage handelt, bei der Emissionsbegrenzungen neu festgelegt werden. 

 

Der Entwurf der geplanten Anordnung liegt in der Zeit vom 16.01.2020 bis einschließlich 17.02.2020 

an folgenden Stellen zur Einsicht aus: 

 

Kreisverwaltung Viersen, Zimmer 2239, 2. Etage, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen 

Montag bis Donnerstag      von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und                                     von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag                                von 09.00Uhr bis 12.00 Uhr 
 

Stadtverwaltung Viersen, Rathaus, Fachbereich 80 Bauen und Umwelt, 

1. Obergeschoss, Raum 135, Bahnhofstraße 23, 41747 Viersen 

Montag bis Donnerstag      von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
und                                     von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Freitag                                von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
Eine Einsichtnahme außerhalb der oben genannten Zeiten ist nur nach Absprache mit den jeweiligen 

Verwaltungsstellen möglich. 

 

Zusätzlich wird der Entwurf der Anordnung während des o.g. Zeitraumes im Internet auf der Home-

page des Kreises Viersen unter: 

 

https://www.kreis-viersen.de/bekanntmachungen 

 

veröffentlicht. 

 

Der Anordnungsentwurf wird hiermit nach Vorgabe des § 17 Abs. 1a in Verbindung mit § 10 Abs. 3 

sowie Abs. 4 Nr. 1 und 2 BImSchG öffentlich bekannt gemacht. 

 

Innerhalb der Zeit 16.01.2020 bis einschließlich 17.03.2020 können nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BIm-

SchG Einwendungen gegen den Anordnungsentwurf schriftlich bei den vorgenannten Auslegungs-

stellen erhoben werden.  
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Zur Einwendung befugt sind Personen, deren Belange durch die nachträgliche Anordnung berührt 

sind sowie Vereinigungen, welche die Anforderungen des § 3 Abs. 1 oder § 2 Abs. 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) erfüllen – vergl. § 17 Abs. 1a Satz 3 BImSchG.  

 

Es wird gebeten, Namen und Anschrift lesbar anzugeben. Unleserliche Einwendungen und solche, 

die die Person des Einwenders nicht erkennen lassen, werden nicht zugelassen. Einwendungen müs-

sen zumindest die befürchtete Rechtsgutgefährdung und die Art der Beeinträchtigung erkennen las-

sen. 

Soweit Name und Anschrift bei Bekanntgabe der Einwendungen an den Anlagenbetreiber unkenntlich 

gemacht werden sollen, ist hierauf im Einwendungsschreiben hinzuweisen. 

Personenbezogene Daten von Einwendern können z. B. bei Masseneinwendungen für die Dauer des 

Verfahrens automatisiert verarbeitet werden. 

 

Gem. § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 

sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, nur zulässig, wenn sie mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes versehen sind. Eine Signierung mit ei-

nem Pseudonym ist nicht zulässig.  

Die Kreisverwaltung Viersen hat hierzu unter der E-Mail Adresse  

 

vps@kreis-viersen.de 

 

eine elektronische Zugangsmöglichkeit über eine sogenannte „Virtuelle Poststelle“ (VPS) eingerichtet. 

Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzungen wird auf die Internetveröffentlichung unter 

 

https://www.kreis-viersen.de/vps 

 

verwiesen.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung einer Einwendung durch „einfache“ E-Mail nicht der 

erforderlichen Form genügt und auch keine Berücksichtigung finden kann. 

 

 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen pri-

vatrechtlichen Titeln beruhen. 

 

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung 

ersetzt werden. 

 

 

Viersen, den 13.12.2019 

 

 

D r. C o e n e n 

Landrat 
  

mailto:vps@kreis-viersen.de
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12/2020 Bekanntmachung gemäß § 17 Absatz 1a Bundes-Immissionsschutzge-

setz i.V.m. § 10 Abs. 3 und 4 Nr. 1 und 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

Gegenüber der Firma Willy Siemes und Sohn GmbH & Co. KG, Gerberstraße 29 – 31, 41748 Viersen, 

Anlage zum Schlachten von Tieren mit einer Kapazität von 50 Tonnen Lebendgewicht oder mehr je 

Tag gem. Ziffer 7.2.1 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes, Gemarkung Viersen Flur 88, Flurstücke 378, 440 teilweise, 662, soll auf Grund des 

§ 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 28 BImSchG eine nachträgliche Anordnung erlassen werden. 

 

Wesentlicher Inhalt der Anordnung ist die Festschreibung von Grenzwerten für die Abluft der 

Betriebseinheit „Brühkessel/Flämmung“ und „Nachflämmung“ einschließlich messtechni-

scher Kontrolle. 

Nach § 17 Abs. 1a BImSchG ist der Entwurf dieser nachträglichen Anordnung öffentlich bekannt zu 

machen, da es sich bei der oben genannten Anlage der Firma Willy Siemes und Sohn GmbH & Co. 

KG um eine nach der Industrieemissions-Richtlinie eingestufte und nach BImSchG genehmigte An-

lage handelt, bei der Emissionsbegrenzungen neu festgelegt werden. 

 

Der Entwurf der geplanten Anordnung liegt in der Zeit vom 16.01.2020 bis einschließlich 17.02.2020 

an folgenden Stellen zur Einsicht aus: 

 

Kreisverwaltung Viersen, Zimmer 2239, 2. Etage, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen 

Montag bis Donnerstag      von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und                                     von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag                                von 09.00Uhr bis 12.00 Uhr 
 

Stadtverwaltung Viersen, Rathaus, Fachbereich 80 Bauen und Umwelt, 

1. Obergeschoss, Raum 135, Bahnhofstraße 23, 41747 Viersen 

Montag bis Donnerstag      von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
und                                     von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Freitag                                von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
Eine Einsichtnahme außerhalb der oben genannten Zeiten ist nur nach Absprache mit den jeweiligen 

Verwaltungsstellen möglich. 

 

Zusätzlich wird der Entwurf der Anordnung während des o.g. Zeitraumes im Internet auf der Home-

page des Kreises Viersen unter: 

 

https://www.kreis-viersen.de/bekanntmachungen 

 

veröffentlicht. 

 

Der Anordnungsentwurf wird hiermit nach Vorgabe des § 17 Abs. 1a in Verbindung mit § 10 Abs. 3 

sowie Abs. 4 Nr. 1 und 2 BImSchG öffentlich bekannt gemacht. 

 

Innerhalb der Zeit 16.01.2020 bis einschließlich 17.03.2020 können nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BIm-

SchG Einwendungen gegen den Anordnungsentwurf schriftlich bei den vorgenannten Auslegungs-

stellen erhoben werden.  
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Zur Einwendung befugt sind Personen, deren Belange durch die nachträgliche Anordnung berührt 

sind sowie Vereinigungen, welche die Anforderungen des § 3 Abs. 1 oder § 2 Abs. 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) erfüllen – vergl. § 17 Abs. 1a Satz 3 BImSchG.  

 

Es wird gebeten, Namen und Anschrift lesbar anzugeben. Unleserliche Einwendungen und solche, 

die die Person des Einwenders nicht erkennen lassen, werden nicht zugelassen. Einwendungen müs-

sen zumindest die befürchtete Rechtsgutgefährdung und die Art der Beeinträchtigung erkennen las-

sen. 

Soweit Name und Anschrift bei Bekanntgabe der Einwendungen an den Anlagenbetreiber unkenntlich 

gemacht werden sollen, ist hierauf im Einwendungsschreiben hinzuweisen. 

Personenbezogene Daten von Einwendern können z. B. bei Masseneinwendungen für die Dauer des 

Verfahrens automatisiert verarbeitet werden. 

 

Gem. § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 

sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, nur zulässig, wenn sie mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes versehen sind. Eine Signierung mit ei-

nem Pseudonym ist nicht zulässig.  

Die Kreisverwaltung Viersen hat hierzu unter der E-Mail Adresse  

 

vps@kreis-viersen.de 

 

eine elektronische Zugangsmöglichkeit über eine sogenannte „Virtuelle Poststelle“ (VPS) eingerichtet. 

Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzungen wird auf die Internetveröffentlichung unter 

 

https://www.kreis-viersen.de/vps 

 

verwiesen.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung einer Einwendung durch „einfache“ E-Mail nicht der 

erforderlichen Form genügt und auch keine Berücksichtigung finden kann. 

 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen pri-

vatrechtlichen Titeln beruhen. 

 

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung 

ersetzt werden. 

 

 

Viersen, den 13.12.2019 

 

 

D r. C o e n e n 

Landrat 
  

mailto:vps@kreis-viersen.de
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13/2020 Anmeldung für die Jägerprüfung 2020 

 
Der schriftliche Teil der Jägerprüfung findet am Montag, den 20. April 2020 im Lokal „Zum Nord-

kanal“, Lobbericher Straße 10 in 47929 Grefrath, statt. 

 

Das jagdliche Schießen wird am Mittwoch, den 22. April 2020 auf der Schießanlage Neukirchen-

Vluyn, Geldernsche Str. 434 a, 47506 Neukirchen-Vluyn, durchgeführt.  

 

Die mündlich - praktische Prüfung wird am Donnerstag, den 23. und Freitag, den 24. April 2020 

ebenfalls im Lokal „Zum Nordkanal“ in Grefrath, abgehalten. 

 

Die untere Jagdbehörde nimmt bis zum 01. März 2020 Anmeldungen für die Jägerprüfung ent-

gegen. Die Anmeldungen sind an den Kreis Viersen, untere Jagdbehörde, Rathausmarkt 3, 

41747 Viersen, zu richten. Dem Antrag sind folgende Nachweise beizufügen: 

  Nachweis über die Einzahlung der Prüfungsgebühr (250,00 €),  

  Nachweis der Landesvereinigung der Jäger oder einer ihrer satzungsgemäßen Unter-

gliederungen über die sichere Handhabung und das Schießen mit einer Kurzwaffe mit 

einem Mindestkaliber von 9 Millimetern (nicht älter als ein Jahr),  

  Nachweis über die Teilnahme an einer vom zuständigen Veterinäramt anerkannten 

Schulung zur kundigen Person, 

 amtliches Führungszeugnis, welches nicht älter als 6 Monate sein darf. 

 

Verspätet eingehende Anträge auf Zulassung zur Jägerprüfung können nicht berücksichtigt wer-

den.  

Viersen, den 17.12.2019 

  

Kreis Viersen    
Der Landrat 
als untere Jagdbehörde 
Im Auftrag 

Gez.: 

Küppers 
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14/2020 Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) für den naturnahen Ausbau des Gewässers Kleine Schleck  

im Bereich Klixdorfer Büsche, Kempen 

 
Der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers beantragt mit Datum vom 01.07.2019 die Geneh-
migung des Gewässerausbaus für das Projekt „Renaturierung Kleine Schleck, Klixdorfer Büsche" in 
Kempen. 
Der Vorhabenbereich umfasst einen ca. 505 m langen Abschnitt des Gewässers nahe des 
Pumpwerks Kempen vom Niersverband an der Mülhauser Straße, Kempen. 
Geplant ist die Verlegung und Verbreiterung des Gewässers und die Anlage eines Auenwalds. Der 
vorhandene Gewässerverlauf soll weitgehend aufgefüllt und das Gewässer durch die neu angelegte 
Sekundäraue umgeleitet werden. Durch die Abgrabung der Böschung entstehen Überflutungsflächen. 
Durch die Aufweitung des Bachs und die Entfernung von Sohlschalen soll ein naturnahes Gewässer-
profil entstehen. 
 
Es handelt sich dabei um ein Vorhaben der Nummer 13.18.2, Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).  
Nach § 7 UVPG ist für das beantragte Vorhaben eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 
durchzuführen. Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen 
durchgeführt. In der ersten Stufe wird geprüft, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegeben-
heiten gemäß den in Anlage 2 UVPG NRW aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung 
in der ersten Stufe, dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so wird auf der zweiten Stufe 
unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien geprüft, ob das Neuvorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele 
des Gebietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären.  
Die Feststellung, ob für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht oder nicht, erfolgte nach Beginn des Erlaubnisverfahrens auf der Grundlage der vom 
Vorhabenträger vorgelegten Unterlagen, Stellungnahmen der beteiligten Behörden und Naturschutz-
verbände sowie eigener Informationen. 
 
Bei meiner Vorprüfung waren nachstehende Kriterien maßgebend: 
 
Merkmale des Vorhabens  
Das Vorhaben besteht in der Neutrassierung des Gewässerabschnitts und der Anlage einer Sekun-
däraue. Der vorhandene Gewässerverlauf wird überwiegend aufgefüllt und das Gewässer durch die 
neu angelegte Sekundäraue umgeleitet. Primäre Zielsetzung der geplanten Gewässerumlegung ist 
die Herstellung naturnaher Verhältnisse. 
 
Standort des Vorhabens  
Der Vorhabenbereich liegt in dem durch den Landschaftsplan Nr. 8 „Kempener Lehmplatte“ des Krei-
ses Viersen festgesetzten Landschaftsschutzgebiets „Kleine Schleck“. 
Sonstige Gebiete mit besonderer ökologischer Empfindlichkeit (wie z. B. Biotope oder Wasserschutz-
gebiete) sind durch das geplante Vorhaben nicht berührt. 
 
Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen  
Mögliche erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter  
Boden:  Durch das Vorhaben wird im Rahmen der Gewässerverlegung (Abgraben der 

Aue bzw. Auffüllen des derzeitigen Gewässerprofils) das Schutzgut Boden be-
rührt. Geplant ist die weitgehende Wiederverwendung des Bodens innerhalb 
des Maßnahmenbereichs. Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind nicht zu 
erwarten.  

Wasser:  Durch die Renaturierung wird eine gewässerstrukturelle und -ökologische Ver-
besserung des Gewässerbereichs erwartet. Bei der Bauausführung sind 
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Schutzmaßnahmen gegen Gewässerverunreinigungen vorgesehen. Erhebliche 
nachteilige Auswirkungen sind daher weder in Bezug auf Grund- noch auf Ober-
flächengewässer zu erwarten. 

Luft/Klima:  Aufgrund der Kleinräumigkeit der Maßnahme sowie der kurzen Ausführungs-
dauer der Bauarbeiten sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu 
erwarten. 

Tiere:  Durch die Maßnahme wird unter Umständen kurzfristig in den Lebensraum ei-
niger Tiere eingegriffen. Es sind diverse Schutz- und Minimierungsmaßnahmen 
(zum Beispiel: Durchführen der Maßnahme außerhalb der Brutzeiten) vorgese-
hen, so dass erhebliche nachteilige Auswirkungen nicht zu erwarten sind. 

Pflanzen:  Es sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Die vorge-
sehene Beseitigung eines ca. 1.300 m² großen Eschenbestandes wird durch 
die Anlage eines Auenwaldes mittels gezielter Anpflanzung mit gewässertypi-
schen Bäumen in der Aue und den Ufern kompensiert. 

Landschaft:  Potenzielle baubedingte negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind 
auf die Dauer der Bauzeit beschränkt. Erhebliche nachteilige Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Kultur-/Sachgüter: Es sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
Mensch:  Geringfügige Belästigungen durch Baulärm und Emissionen der Bau-stellen-

fahrzeuge können zeitweise während der Bauphase auftreten. Erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind durch das Vorha-
ben nicht zu erwarten. 

 
Die Wirkungsintensität des Eingriffs wird bei sachgemäßer Durchführung der Arbeiten insgesamt als 
gering eingestuft. 
Eventuell erforderliche Nebenbestimmungen werden in die zu erteilende wasserrechtliche Plange-
nehmigung aufgenommen. 
 
Nach meiner Einschätzung, aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der An-
lage 2 zum UVPG NRW aufgeführten Kriterien, ist mit erheblichen nachteiligen Umweltaus-wirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu rechnen.  
 
Gemäß § 5 Absatz 2 UVPG stelle ich fest und gebe bekannt, dass für das beantragte Vorhaben eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht.  
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. Die dieser Entschei-
dung zugrundeliegenden Unterlagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter der Te-
lefonnummer 02162 39-1273 während der Dienstzeiten im Amt für Technischen Umweltschutz der 
Kreisverwaltung Viersen, Abteilung Kommunaler und Privater Gewässerschutz, Zimmer 2326, Rat-
hausmarkt 3, 41747 Viersen, eingesehen werden.   
 
Rechtsgrundlagen 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – Wasserhaushaltsgesetz – vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2254) 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen – Landeswassergesetz – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NW. 1995 S. 926), zuletzt geändert (neu gefasst) durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 02.07.2019 (GV. NRW. S. 341). 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706) 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen vom 29.04.1992 (GV. 
NW. 1992 S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. 
S. 193) 
 
Viersen, 16.12.2019 
gez. 
Dr. Coenen 
Landrat  
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15/2020 Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der 

Gemeinde Niederkrüchten und dem Kreis Viersen über die Übertragung der Entschei-

dung zu Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen von örtlichen Bauvorschriften 

bei nicht genehmigungsbedürftigen Bauvorhaben von der Gemeinde Niederkrüchten 

auf den Kreis Viersen 

 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde 
Niederkrüchten und dem Kreis Viersen über die Übertragung der Entscheidung zu Abweichungen, 
Ausnahmen und Befreiungen von örtlichen Bauvorschriften bei nicht genehmigungsbedürftigen Bau-
vorhaben von der Gemeinde Niederkrüchten auf den Kreis Viersen vom 09./29.10.2019 gemäß § 24 
Abs. 2 i. V. m. § 29 Abs. 4 Satz 2 Ziff. 1 b) des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
am 14.11.2019 aufsichtsbehördlich genehmigt und im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
(Ausgabe Nr. 48 vom 28.11.2019) öffentlich bekannt gemacht.  
 
Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG hingewiesen.  
 
Viersen, 03.12.2019 
 
gez. 
 
Dr. Coenen 
Landrat 
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Burggemeinde Brüggen 
 

16/2020 Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Burggemeinde 

Brüggen (Friedhofssatzung) vom 17. Dezember 2019 

 
Auf der Grundlage von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. September 2003 (GV NRW S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Juli 2014 (GV NRW S. 
405) und § 7 der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV NRW S. 
202), hat der Rat der Burggemeinde Brüggen am 17. Dezember 2019 folgende Friedhofsatzung be-
schlossen:  
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
I. Eigentum, Verwaltung, Zweckbestimmung 
II. Ordnungsvorschriften 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
IV. Grabstätten 
V. Denkzeichen und Einfriedungen 
VI. Herstellung, Bepflanzung und Unterhaltung der Gräber 
VII. Sonstige Vorschriften 
VIII. Ordnungswidrigkeiten 
IX. Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 
 

I. Eigentum, Verwaltung, Zweckbestimmung 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Friedhofssatzung gilt für den im Ortsteil Brüggen der Burggemeinde Brüggen gelegenen 
und von ihr verwalteten Friedhof. 
 
(2) Friedhofsträger ist die Burggemeinde Brüggen. 
 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
(1) Der Friedhof bildet eine einheitliche, nichtrechtsfähige Anstalt des Friedhofsträgers.  
 
(2) Der Friedhof dient der Gewährleistung der letzten Ruhe der Toten durch Bestattung (Einbringung 
in eine Erdgrabstätte) oder Beisetzung (Aufbewahrung der sterblichen Überreste in sonstiger Weise, 
insbesondere Einbringung der Totenasche in ein Urnengrab), die bei ihrem Ableben Einwohner der 
Burggemeinde Brüggen waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte in der 
Burggemeinde Brüggen innehatten. Für andere Personen bedarf es der besonderen Erlaubnis der 
Friedhofsverwaltung.  
 
(3) Der Friedhof dient auch der Gewährung der letzten Ruhe von Sternenkindern, von deren Eltern 
zum Zeitpunkt der Anmeldung der Bestattung oder Beisetzung mindestens ein Teil Einwohner der 
Burggemeinde Brüggen ist oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte in der Burg-
gemeinde Brüggen innehat. Sternenkinder sind Tot- und Fehlgeburten sowie aus Schwangerschafts-
abbrüchen stammende Leibesfrüchte. 
 
 



Nr. 1/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 22 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof und Friedhofsteile können für weitere Bestattungen und Beisetzungen gesperrt 
(Schließung) oder einer anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) werden.  
 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen ausgeschlos-
sen. Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen und Beisetzungen in Wahl-
grabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines 
weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte zur Verfügung 
gestellt. Im Fall des Satzes 2 kann der Nutzungsberechtigte die Umbettung von Toten aus der ge-
schlossenen Wahlgrabstätte auf Kosten des Friedhofsträgers verlangen. Satz 3 gilt nicht, wenn der 
Umbettung ein erhebliches öffentliches Interesse entgegensteht. Ein erhebliches öffentliches Inte-
resse im Sinne des Satzes 4 besteht insbesondere, wenn die Umbettung eine Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung verursachen würde. Im Fall des Satzes 4 zahlt der Friedhofsträger an 
den Nutzungsberechtigten eine Entschädigung in Geld. Die nach Satz 6 zu zahlende Entschädigung 
beträgt zehn Prozent der zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Schließung für eine einzelne Wahlgrab-
stätte der erworbenen Art festgesetzten Grabnutzungsgebühr.  
 
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die 
Toten werden, falls die Dauer des Nutzungsrechts noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten des Fried-
hofsträgers in vergleichbare Grabstätten umgebettet, die jeweils Gegenstand der Nutzungsrechte 
werden.  
 
(4) Schließung und Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte erhält 
außerdem eine gesonderte Mitteilung, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln ist. Die Mitteilung soll Hinweise auf die Möglichkeit zur Umbettung und auf mögliche Um-
bettungstermine enthalten.  
 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der festgesetzten Zeiten für den Besuch geöffnet. Die Besuchszeiten 
sind täglich von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhofsträger alle oder einzelne Friedhofsteile vorübergehend 
für Besucher schließen oder ihr Betreten untersagen. 
 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes, der Toten und der Achtung der Persönlich-
keitsrechte von Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Fried-
hofspersonals sind zu befolgen.  
 
(2) Innerhalb des Friedhofes ist nicht gestattet: 
 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards aller Art, ausgenommen 
Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der auf dem Friedhof tä-
tigen Gewerbetreibenden, zu befahren;  
b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben;  
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung oder Beisetzung störende Arbeiten 
auszuführen;  
d) ohne Zustimmung des Friedhofsträgers gewerbsmäßig Film-, Ton-, Video- oder Fotoaufnahmen 
anzufertigen;  
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e) Schriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
und üblich sind;  
f) den Friedhof und oder einzelne Friedhofsteile zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie Rasen-
flächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten;  
g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern;  
h) Sport zu treiben, zu lärmen oder zu lagern;  
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden- und Schwerbehindertenbegleithunde sowie sonstige 
Hunde sofern sie an einer Leine mit einer Länge von nicht mehr als zwei Metern geführt werden.  
 
 

§ 6 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

 
(1) Gewerbliche Arbeiten dürfen nur an Wochentagen nicht länger als bis 18:00 Uhr, an Tagen vor 
Feiertagen nicht länger als bis 12:00 Uhr ausgeführt werden. 
 
(2) Bei Beendigung der Tagesarbeit sind Geräte und Materialien wegzuräumen und der Arbeitsplatz 
in seinen früheren Zustand zu versetzen. Gewerblicher Abfall darf auf dem Friedhof nicht gelagert 
werden. Die aufgestellten Abfallkörbe dürfen nicht benutzt werden, Geräte nicht in oder an den Was-
serentnahmestellen gereinigt werden. 
 
(3) Gewerbetreibende haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten mit ihrer Tätigkeit ver-
ursacht haben. Der Friedhofsträger ist dazu berechtigt, seine Schadensersatzansprüche per Verwal-
tungsakt durchzusetzen. 
 
(4) Gewerbetreibenden, die ihren Pflichten dieser Satzung gegenüber nicht nachkommen, kann in 
begründeten Fällen das Arbeiten auf dem Friedhof untersagt werden. 
 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
(1) Jede Bestattung oder Beisetzung ist bei dem Friedhofsträger anzumelden. Die Anmeldung hat 
unverzüglich nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen in Schriftform zu erfolgen. Der An-
meldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen.  
 
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist 
auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.  
 
(3) Soll die Gewährung der letzten Ruhe durch Beisetzung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über 
die Einäscherung vorzulegen. Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen.  
 
(4) Ein Beauftragter des Friedhofsträgers setzt Ort und Zeit der Bestattung oder Beisetzung fest. Die 
Bestattungen und Beisetzungen erfolgen regelmäßig an Werktagen. Folgen zwei Feiertage aufeinan-
der, so kann die Bestattung oder Beisetzung auch am zweiten Feiertag stattfinden.  
 
(5) Die Bestattung oder Beisetzung darf frühestens nach 24 Stunden erfolgen. Der Friedhofsträger 
kann eine frühere Bestattung oder Beisetzung zulassen, wenn durch ein besonderes, aufgrund eige-
ner Wahrnehmung ausgestelltes Zeugnis eines Arztes, der nicht die gesetzlich vorgeschriebene Lei-
chenschau durchgeführt hat, bescheinigt ist, dass die Leiche die sicheren Merkmale des Todes auf-
weist oder die Verwesung ungewöhnlich fortgeschritten und jede Möglichkeit des Scheintodes aus-
geschlossen ist.  
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§ 8 
Größe von Erdbestattungsgräbern 

 
Erdbestattungsgräber müssen durch eine mindestens 0,30 m starke Erdwand voneinander getrennt 
sein. Die Tiefe der Gräber bis zur Oberkante des Sarges beträgt bei Reihen- und Wahlgrabstätten 
0,90 m. Die Tiefe der Gräber bis zur Oberkante der Urne beträgt 0,50 m. 
 
 

§ 9 
Ruhezeit 

 
Die Ruhezeit bis zur Wiederbelegung beträgt 25 Jahre. 
 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 10 
Arten der Grabstätten 

 
(1) Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen bestehen nur Rechte 
nach dieser Satzung. 
 
(2) Die Gräber werden eingeteilt in 
 
a) Reihengräber, 
b)  pflegefreie Reihengräber, 
c) Wahlgräber, 
d) Urnenwahlgräber, 
e) anonyme Urnengräber, 
f) Urnenreihengräber, 
g) Aschestreufelder, 
h) pflegefreie Urnengrabfelder, 
i) Urnenstelen 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der Art 
oder Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.  
 
 

§ 11 
Reihengräber 

 
(1) Reihengräber werden erst anlässlich eines Todesfalles der Reihe nach jeweils für einen Verstor-
benen für die Dauer der Ruhezeit zur Verfügung gestellt. Der Wiedererwerb ist nicht möglich. In einem 
Reihengrab kann nur ein Verstorbener bestattet werden. Für Reihengräber gelten § 13 Absatz 2 Sätze 
4 bis 8 sinngemäß. 
 
(2) Die Gräber haben folgende Maße: 
 
 Länge: 2,20 m 
 Breite: 0,90 m 
 
(3) Nach Ablauf der Nutzungszeit wird die Grabstätte vom Friedhofsträger abgeräumt und eingeebnet. 
Noch vorhandene Sachen gelten als herrenlos und können ebenfalls abgeräumt werden. Die Gebühr 
hierfür wird beim Erwerb des Nutzungsrechtes vom Nutzungsberechtigten an den Friedhofsträger 
entrichtet. Eine vorherige Benachrichtigung der Nutzungsberechtigten oder deren Angehörigen über 
die Abräumung und Einebnung findet nicht statt. 
 
(4) § 13 Absatz 5 gilt sinngemäß. 
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(5) Die aus vorherigen Satzungsregelungen erworbenen Rechte bleiben unberührt und werden nach 
den vorherigen Satzungsregelungen behandelt. 
 
 

§ 12 
Pflegefreie Reihengräber 

 
(1) Pflegefreie Reihengräber dienen der Bestattung von Särgen. Sie werden erst anlässlich eines 
Todesfalles für die Dauer der Ruhezeit zur Verfügung gestellt und der Reihe nach belegt. Der Wie-
dererwerb ist nicht möglich. Sie befinden sich in besonders hierfür vorgesehenen Grabfeldern, die 
insgesamt und ausschließlich vom Friedhofsträger unterhalten werden. 
 
(2) Die Grabstätte kann mit einer im Boden versenkten Liegeplatte mit einem Hinweis auf die Person 
des/der Verstorbenen versehen werden. Die Liegeplatte ist im oberen Drittel der Grabstätte mittig und 
erbenerdig in die Grabstätte zu verlegen. Die genaue Lage wird durch den Friedhofsträger festgelegt. 
Dabei ist sicherzustellen, dass eine ungehinderte Unterhaltung und Pflege der Grabstätten durch den 
Friedhofsträger gewährleistet ist. Für die Beschaffenheit der Liegeplatten gilt § 23 Absatz 10. 
 
 

§ 13 
Wahlgräber 

 
(1) An Wahlgräbern kann erst anlässlich eines Todesfalles ein Nutzungsrecht erworben werden. 
 
(2) Die Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden durch Zahlung der festgesetzten Gebühr erworben. 
In den Wahlgräbern können die Erwerber und ihre Angehörigen bestattet werden. Die Beisetzung 
anderer Personen bedarf der Einwilligung des Friedhofsträgers. Über den Erwerb des Nutzungsrechts 
wird eine Urkunde ausgestellt. Es wird vermutet, dass der Besitzer der Urkunde der Nutzungsberech-
tigte ist. Die Nutzungszeit wird für die Dauer der Ruhezeit verliehen. Der Nutzungsberechtigte hat jede 
Änderung seiner Anschrift mitzuteilen. Für einen Schaden, der aus der Unterlassung einer solchen 
Mitteilung entsteht, ist der Friedhofsträger nicht ersatzpflichtig. Die Maße der Wahlgräber betragen: 
 
Länge 3,00 m, 
Breite 1,35 m. 
 
(3) Schon bei Verleihung des Nutzungsrechtes soll der/die Erwerber(in) für den Fall des Ablebens aus 
dem nachstehend genannten Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und das 
Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zum Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, so geht das Nutzungsrecht an der Grabstätte in nachstehender Reihenfolge auf die Ange-
hörigen des/der verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 
 
a) Ehegatte,  
b) Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,  
c) Kinder,  
d) Stiefkinder,  
e) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,  
f) Eltern,  
g) Geschwister,  
h) Stiefgeschwister,  
i) nicht unter a) bis h) fallende Erben und 
j) Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft.  
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird die älteste Person nutzungsberechtigt. Sofern keine der vorge-
nannten Personen innerhalb eines Jahres nach dem Ableben des bisherigen Nutzungsberechtigten 
die Zustimmung nach Satz 2 erklärt, erlischt das Nutzungsrecht. 
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(4) Das Nutzungsrecht kann durch besondere Genehmigung des Friedhofsträgers gegen Zahlung der 
zur Zeit der erneuten Antragstellung geltenden Gebühr jährlich verlängert werden. Die Nutzungsbe-
rechtigten sind verpflichtet, für rechtzeitige Verlängerung zu sorgen. Nach Erlöschen des Nutzungs-
rechts und nach Ablauf der Ruhefrist kann der Friedhofsträger über die Grabstätten anderweitig ver-
fügen; zuvor soll hierauf schriftlich, sollten die Angehörigen nicht bekannt sein, durch öffentliche Be-
kanntmachung hingewiesen werden. 
 
Reicht die Dauer des Nutzungsrechts zur Wahrung der Ruhefrist eines Verstorbenen nicht aus, so 
muss vor der Bestattung das Nutzungsrecht für die gesamte Grabstätte mindestens für die Dauer der 
Ruhefrist verlängert werden. Die hierfür zu zahlende Gebühr ist bruchteilmäßig anhand der zum Zeit-
punkt der Verlängerung gültigen Gebührensätze zu errechnen, und zwar wird für jedes Jahr der Ver-
längerung. Alle Verlängerungen werden auf volle Jahre erteilt. 
 
(5) Das Nutzungsrecht an der Grabstätte kann ohne Entschädigung entzogen werden, wenn die Grab-
stätte mit Zubehör nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder in der Unterhaltung vernach-
lässigt wird. In diesen Fällen ergeht zuvor eine entsprechende Aufforderung. Sind die Berechtigten 
unbekannt oder nicht zu ermitteln, genügt eine öffentlich befristete Aufforderung in Form einer Be-
kanntmachung. Die Grabstätte kann vom Friedhofsträger abgeräumt und eingeebnet werden. Noch 
vorhandene Sachen gelten als herrenlos und können ebenfalls abgeräumt werden. § 26 Absatz 8 
Satz 2 gilt sinngemäß. 
 
(6) Die Verlängerung der Nutzungsfrist bei Wahlgräbern ist bei einer Umgestaltung der Beerdigungs-
felder nicht mehr zu gestatten. In diesen Fällen können nur Umbettungen in andere Gräber erfolgen. 
Die hierfür zu zahlenden Gebühren richten sich nach den Sätzen der jeweils gültigen Friedhofsge-
bührensatzung. 
 
 

§ 14 
Urnengräber 

 
(1) Eingeäscherte Tote dürfen beigesetzt werden 
 
a) in Urnenwahlgrabstätten,  
b) in anonymen Urnengrabstätten, 
c) in Urnenreihengrabstätten, 
d) in Urnenstelen, 
e) in pflegefreien Urnengrabfeldern, 
f) auf Aschestreufeldern und 
g) in Grabstätten für Erdbestattungen mit Ausnahme der Reihengrabstätten.  
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gilt § 13 für Urnengrabstätten 
sinngemäß. Für anonyme Urnengräber und Aschestreufelder gilt § 13 Absatz 2 Satz 4 nicht. 
 
(3) Anonyme Urnengrabstätten befinden sich in besonders hierfür vorgesehenen Grabfeldern, die 
insgesamt und ausschließlich vom Friedhofsträger unterhalten werden. Die Beisetzung erfolgt der 
Reihe nach. Die Grabfelder erhalten keine besondere Gestaltung und keine Hinweise auf die Person 
des Verstorbenen. Das Nutzungsrecht wird für die Dauer der Ruhezeit des Toten verliehen. Ein Wie-
dererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich. 

 
 

§ 15 
Urnenreihengräber 

 
(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten für Beisetzungen, die der Reihe nach belegt werden und 
an denen im Todesfall ein Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit des Toten verliehen wird. Ein 
Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist nicht möglich.  
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit wird die Grabstätte vom Friedhofsträger abgeräumt und eingeebnet. 
Noch vorhandene Sachen gelten als herrenlos und können ebenfalls abgeräumt werden. Die Gebühr 
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hierfür wird beim Erwerb des Nutzungsrechtes vom Nutzungsberechtigten an den Friedhofsträger 
entrichtet. Eine vorherige Benachrichtigung der Nutzungsberechtigten oder deren Angehörigen über 
die Abräumung und Einebnung findet nicht statt. 
 
 

§ 16 
Aschestreufeld 

 
(1) Ein Toter wird auf einem hierfür durch den Friedhofsträger festgelegten Bereich des Friedhofes 
(Aschestreufeld) durch Verstreuung der Asche beigesetzt. Für die Verstreuung wird ein Hohlraum 
ausgehoben und die darin eingesetzte Asche anschließend mit dem Aushub bedeckt. 
 
(2) Es wird ein zentraler Platz zur Andacht eingerichtet. Grabmäler und sonstige bauliche Anlagen, 
sowie Grabschmuck sind nicht zulässig.  
 
 

§ 17 
Pflegefreies Urnengrabfeld 

 
(1) Pflegefreie Urnengrabfelder dienen der Beisetzung von Urnen. Eine Stelle wird erst anlässlich 
eines Todesfalles für die Dauer der Ruhezeit zur Verfügung gestellt. Sie befinden sich in besonders 
hierfür vorgesehenen Grabfeldern, die insgesamt und ausschließlich vom Friedhofsträger unterhalten 
werden. 
 
(2) Der Name der Beigesetzen wird mittels einer Tafel an einer Stele auf dem Grabfeld befestigt.  
 
(3) Das Aufstellen weiterer Grabmäler oder sonstiger baulicher Anlagen, sowie Grabschmuck sind 
nicht zulässig. 
 
 

§ 18 
Urnenstelen 

 
(1) Urnenstelen dienen der Beisetzung von Aschen in Urnen. Sie bestehen aus Urnenkammern, die 
soweit verfügbar, von den Angehörigen im vorgesehenen Feld mit ausgewählt werden können.  
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gilt § 13 für Urnenstelen sinnge-
mäß. Das Aufstellen weiterer Grabmäler oder sonstiger baulicher Anlagen, sowie Grabschmuck sind 
nicht zulässig. 
 
(3) Es wird ein zentraler Platz zur Andacht eingerichtet. 
 
(4) Nach Ablauf der Ruhefrist wird die Asche durch den Friedhofsträger an anderer Stelle auf der 
Friedhofsanlage beigesetzt. Eine vorherige Benachrichtigung der Nutzungsberechtigten oder deren 
Angehörigen findet nicht statt. 
 
 

§ 19 
Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen 

 
(1) Särge müssen festgefügt und abgedichtet sein, so dass ein Durchsickern von Feuchtigkeit ausge-
schlossen ist. Sie müssen aus Holz oder holzähnlichem und leicht verrottbarem Material hergestellt 
sein. 
 
(2) Bestattungsbehältnisse, deren Ausstattung und Beigaben müssen biologisch abbaubar und im 
Übrigen so beschaffen sein, dass die chemische, physikalische oder biologische Beschaffenheit des 
Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und ihre Verrottung und die Ver-
wesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Maßnahmen, bei denen den Toten Stoffe 
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zugeführt werden, die die Verwesung verhindern oder verzögern, bedürfen der Zustimmung des 
Friedhofsträgers.  
 
(3) Die Durchführung der Bestattung oder Beisetzung erfolgt ausschließlich durch einen Beauftragten 
des Friedhofsträgers. 
 
(4) Die Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen bestimmt sich nach der Art der Grabstätte: 
 
a) In einem Wahlgrab können bis zu zwei Urnen, oder zusätzlich zu einer Erdbestattung eine Urne 

beigesetzt werden. 
b) In allen Reihenerdgrabstätten, kann eine Erdbestattung durchgeführt werden. 
c) In einem Urnenwahlgrab und einer Stelle eines pflegefreien Urnengrabfeldes können bis zu zwei 

Urnen beigesetzt werden. 
d) In einem anonymen Urnengrab und einem Urnenreihengrab kann eine Urne beigesetzt werden. 
e) In der Kammer einer Urnenstele können zwei Urnen beigesetzt werden. 
 
(5) Die Bestattung von einem Elternteil mit einem gleichzeitig verstorbenen Kind unter einem Jahr und 
die Beerdigung von zwei gleichzeitig gestorbenen Kindern im Alter bis zu fünf Jahren in einer Grab-
stelle ist gestattet. Es ist zulässig, zu einem anderen Toten einen Toten unter einem Jahr zu bestatten, 
sofern die Nutzungszeit hierdurch nicht überschritten wird. Der Friedhofsträger kann Ausnahmen zu-
lassen. 
 
 

§ 20 
Vorzeitige Rückgabe von Grabstätten 

 
(1) Wird ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte vor Ablauf der Ruhefrist aufgegeben, erhebt der Fried-
hofsträger eine Gebühr für die Pflege der Grabstätte bis zum Ablauf der Ruhefrist. Bei der freiwilligen 
Rückgabe des Nutzungsrechtes besteht kein Rechtsanspruch auf Erstattung des entsprechenden 
Teils der seinerzeit entrichteten Benutzungsgebühr. Eine vorzeitige Rückgabe ist erst nach Ablauf 
von mindestens 15 Jahren der Ruhefrist des dort zuletzt beigesetzen Verstorbenen möglich. § 24 
Absatz 2 gilt sinngemäß. 
 
 

§ 21 
Schutz der Totenruhe 

 
(1) Die Ruhe der Toten soll grundsätzlich nicht gestört werden. Umbettungen bedürfen der Genehmi-
gung des Friedhofsträgers. Die Genehmigung zur Umbettung darf nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt werden. Eine Umbettung innerhalb des Gemeindegebiets soll nur bei Vorliegen eines 
dringenden öffentlichen Interesses genehmigt werden; insoweit gilt zum Schutze des postmortalen 
Persönlichkeitsrechts des Toten ein besonders strenger Prüfungsmaßstab. Die Befugnisse des Fried-
hofsträgers zu Schließung und Entwidmung des Friedhofs sowie von Friedhofsteilen bleiben unbe-
rührt.  
 
(2) Die Ausgrabung von Leichen und Aschen zu anderen Zwecken als der Umbettung bedarf einer 
behördlichen oder richterlichen Anordnung. Umlegungen, die innerhalb der gleichen Grabstätte aus 
Anlass einer weiteren Bestattung oder Beisetzung oder auf Betreiben des Friedhofsträgers innerhalb 
des Friedhofs aus Anlass der Einebnung der Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit durchgeführt wer-
den, gelten nicht als Ausgrabung eines Toten im Sinne des Satzes 1. 
 
(3) Umbettungen aus einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte sind nicht zulässig. 
Umbettungen von Erdbestattungen sind aus hygienischen Gründen innerhalb der ersten fünf Jahre 
der Ruhefrist nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses zu genehmigen. 
 
(4) Umbettungen können von Angehörigen des Verstorbenen oder dem Nutzungsberechtigten einer 
Grabstätte beim Friedhofsträger beantragt werden. Kann ein Antragsteller nicht allein darüber verfü-
gen, so muss er eine schriftliche Einwilligung der Mitberechtigten beibringen. 
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(5) Alle Umbettungen werden vom Friedhofsträger durchgeführt. Er bestimmt den Zeitpunkt der Um-
bettung. 
 
(6) Die Umbettung und Ausgrabung von in Urnenstelen beigesetzen Urnen und die auf Aschestreu-
feldern verstreuten Aschen ist nicht zulässig. Absatz 1 Satz 5 gilt sinngemäß. Absatz 2 Satz 1 bleibt 
unberührt. 
 
 

V. Denkzeichen und Einfriedungen 
 

§ 22 
Einreichung von Unterlagen 

 
(1) Die Errichtung von Grabmälern, Einfriedungen, Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen 
oder deren Änderung ist unbeschadet der nach baubehördlichen und sonstigen Vorschriften erforder-
lichen Erlaubnis nur mit Einwilligung des Friedhofsträgers gestattet. 
 
(2) Vor Erteilung der Genehmigung darf mit den Arbeiten nicht begonnen werden. Ohne Genehmi-
gung aufgestellte Grabmäler usw. können auf Kosten des Verpflichteten vom Friedhofsträger entfernt 
werden. Mit dem Antrag sind Zeichnungen in einfacher Ausfertigung im Maßstab 1:10 schriftlich, per 
Fax oder per E-Mail einzureichen; bei der Anbringung eines QR-Codes oder eines anderen vergleich-
baren maschinenlesbaren Verweises ist der Inhalt der hinterlegten Internetseite zum Zeitpunkt des 
Antrags vollständig anzugeben. Im Falle einer Zusendung per E-Mail ist der Antrag mit allen Anlagen 
als PDF-Dokument beizufügen. Aus dem Antrag und den Zeichnungen müssen alle Einzelheiten der 
Anlage ersichtlich sein. 
 
(3) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn das Grabmal usw. nicht den Vorschriften der Fried-
hofssatzung entspricht. Dasselbe gilt für die Wiederverwendung alter Grabmäler. 
 
 

§ 23 
Beschaffenheit von Grabmälern 

 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Fried-
hofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird und keine vermeidbare 
Beeinträchtigung der Nachbargrabstätten erfolgt. 
 
(2) Grabmäler müssen aus wetterbeständigem Werkstoff - Naturstein, Holz, Kupfer, Bronze, Schmie-
deeisen oder Aluminium in patinierter Verarbeitung - hergestellt, nach den Erfordernissen der jeweili-
gen Umgebung gestaltet und handwerksgerecht, schlicht und dem Werkstoff gemäß bearbeitet sein. 
 
(3) Eine gleichartige Bearbeitung aller Seiten des Grabmals (auch der Rückseite) ist grundsätzlich 
erwünscht. 
 
(4) Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise, möglichst seitlich an den Grabmälern 
angebracht werden. 
 
(5) Nicht zugelassen sind 
 
a) Grabmäler aus Betonwerkstein, 
b) aufgetragener oder angesetzter ornamentaler oder figürlicher Schmuck aus Zement oder Porzel-

lan, 
c) Grabmäler aus Kunststoff, Kunststeinen, Gips, Glas, Porzellan sowie aus Kork-, Tropf- oder Grot-

tensteinen, 
d) Inschriften, die der Würde des Ortes nicht entsprechen. 
 
(6) Stehende Grabmäler sollen nicht höher als 1,20 m sein. 
Stelen und Grabkreuze aus Holz sollen nicht höher als 1,50 m sein. 
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Liegende Grabmäler (Grabplatten oder sogenannte Kissensteine) dürfen 50 % der Grabfläche nicht 
überschreiten. 
 
(7) Einfassungen sind zulässig, wenn sie aus Stein (behauen, geformt oder gebrannt) sind. Die Ein-
fassungen müssen der Umgebung angepasst sein und dürfen grundsätzlich nicht mehr als 8 cm über 
Wegeniveau eingebaut werden. Die Einfassungen müssen vollständig auf den einzufassenden Grab-
stätten liegen und mit den Grabstättengrenzen abschließen. Sie sollen grundsätzlich eine Breite von 
0,10 m nicht überschreiten. Einfassungen sind bei Erdbestattungen auf der zu öffnenden Grabstelle 
und den angrenzenden Grabstätten jeweils zu Lasten des Eigentümers der Einfassung zu entfernen. 
Grabstätteneinfassungen ersetzen keine Wegeeinfassungen. 
 
(8) Die erstmalige Anlage der Einfriedung der Wahlgräber wird durch den Friedhofsträger vorgenom-
men. 
 
(9) Urnengräber sind wie folgt zu gestalten: 
 
a) in Bereichen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften: 
 

- Grabsteinplatte mit dem Maß 0,90 m x 0,90 m, Höhe der Platte 4 - 6 cm, Naturfarbton, die  
 Grabsteinplatte darf das Bodenniveau um bis zu 3 cm überragen. 
 
b) in Bereichen mit besonderen Gestaltungsvorschriften: 
 

- die Platte darf nur 50 % der Grundfläche (0,90 m x 0,90 m) in Anspruch nehmen. 
- bei aufrecht stehenden Grabmalen (Stelen) dürfen die Maße (0,30 m x 0,30 m x 0,80 m)  

 nicht überschritten werden 
 
c) bei Urnenreihengräbern: 
 

-Grabsteinplatte mit dem Maß 0,30 m x 0,20 m, Höhe der Platte 3 cm, Naturfarbton, die Verlegung 
hat bündig mit dem Bodenniveau zu erfolgen. 

 
Bepflanzungen dürfen die Höhe von 0,80 m nicht überragen 
 
-d) die seitliche Einfassung erfolgt mit Split, die obere und untere Einfassung mit einheitlichen 
Randsteinen 0,10 m x 0,20 m.  
 
(10) Für pflegefreie Reihengräber sind Liegeplatten in einer einheitlichen Größe von 0,50 m x 0,40 m 
aus Hartgestein mit gebrochenen Kanten in Schwarz- und Grautönen anzufertigen. Die Dicke muss 
mindestens 6 cm betragen. Die Verlegung hat bündig mit dem Bodenniveau zu erfolgen. Eine weitere 
gärtnerische Gestaltung der Grabfläche ist nicht gestattet. Schriftzüge, Ornamente u. ä. dürfen nur 
vertieft dargestellt werden. Erhabene Schmuck-, Schrift- und Gestaltungselemente sind nicht zuge-
lassen. 
 
(11) Urnenkammern werden mit einer Verschlussplatte verschlossen. Die Verschlussplatten werden 
vom Friedhofsträger zur Verfügung gestellt und bleiben in seinem Eigentum. 
 
Die Verschlussplatten dürfen nur nach den Vorgaben des Friedhofsträgers durch einen zugelassenen 
Steinmetz beschriftet werden. Der jeweilige Schriftentwurf bedarf der vorherigen kostenpflichtigen Zu-
stimmung des Friedhofsträgers. 
 
Ornamente, Figuren, Bildnisse, Verzierungen oder Grabausschmückungen dürfen nur entsprechend 
der Vorgaben des Friedhofsträgers angebracht werden. Die Nachbargräber dürfen nicht beeinträch-
tigt werden. Wird eine Verschlussplatte unzulässig beschriftet, bemalt oder durch individuelle Stein-
metzarbeiten verändert oder beschädigt, wird die Verschlussplatte durch den Friedhofsträger zulasten 
des / der Nutzungsberechtigten erneuert. 
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§ 24 
Entfernung von Grabmälern 

 
(1) Die in § 23 genannten Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nicht ohne Einwilligung des 
Friedhofsträgers entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts (bzw. der Ruhefrist bei Reihengräbern) sind Grabmäler usw. von 
den Berechtigten zu entfernen. Geschieht das nach einmaliger Aufforderung nicht, werden die Grab-
mäler usw. auf Kosten der Berechtigten vom Friedhofsträger abgeräumt. Die Grabmäler usw. gehen 
entschädigungslos in das Eigentum des Friedhofsträgers über. 
 
(3) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmäler oder solche, die als besondere Eigenart des 
Friedhofes aus früheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz des Friedhofs-
trägers im Einvernehmen mit der zuständigen Denkmalbehörde. 
 

§ 25 
Standsicherheit von Grabmalen 

 
(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigten sind die Grabmale und sonstige 
bauliche Anlagen wie Grabeinfassungen nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks 
gemäß der Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) des 
DENAK Deutsche Naturstein Akademie e. V. in der jeweils gültigen Fassung einzubringen. Die vor-
geschriebene Prüfung der Grabmalanlagen wird jährlich durchgeführt. Dies gilt für sonstige bauliche 
Anlagen entsprechend. 
 
(2) Die Nutzungsberechtigten (zur Unterhaltung und Pflege Verpflichteten) sind für alle Schäden haft-
bar, die infolge ihres Verschuldens, insbesondere durch Umfallen der Grabmäler bzw. Abstürzen von 
Teilen derselben verursacht werden. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz einmaliger schriftlicher 
Aufforderung des Friedhofsträgers nicht innerhalb einer festzusetzenden, angemessenen Frist besei-
tigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, Grabmäler, die umzustürzen drohen oder wesentliche Anzei-
chen der Zerstörung aufweisen, umzulegen oder entfernen lassen. Sind die Nutzungsberechtigten 
nicht zu ermitteln, so kann der Friedhofsträger nach entsprechender ortsüblicher Bekanntmachung 
das Erforderliche veranlassen. 
 
 
 
 

VI. Herstellung, Bepflanzung und Unterhaltung der Gräber 
 

§ 26 
Herrichtung von Gräbern 

 
(1) Alle Grabstätten müssen in einer des Friedhofs würdigen Weise gärtnerisch angelegt und unter-
halten werden. Sie sind spätestens drei Monate nach der Bestattung würdig herzurichten und bis zum 
Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit ordnungsgemäß zu unterhalten. 
 
(2) Die Gestaltung der Grabstellen ist ebenerdig und ohne Grabhügel vorzunehmen. 
 
(3) Zur Bepflanzung der Grabstätte sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, die die benachbar-
ten Gräber nicht stören. Alle gepflanzten Bäume und Sträucher gehen in das Eigentum des Friedhofs-
trägers über. Stark wuchernde Bäume und Sträucher sind zu entfernen oder zurückzuschneiden, 
wenn sie öffentliche Anlagen, Wege oder benachbarte Gräber beeinträchtigen, insbesondere, wenn 
sie eine Höhe von 2,50 m überschreiten. 
 
(4) Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Gräbern zu entfernen. 
 
(5) Das Aufstellen der Würde des Ortes nicht entsprechender Gefäße, zur Aufnahme von Blumen ist 
nicht gestattet. 
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(6) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht 
gestattet. 
 
(7) Die Benutzung von Torf und roter Asche bei der Grabpflege ist nicht gestattet. 
 
(8) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Nutzungsberech-
tigte nach einmaliger schriftlicher Aufforderung des Friedhofsträgers die Grabstätte innerhalb einer 
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen.  
Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann der Friedhofsträger in diesem 
Fall die Grabstätte auf seine Kosten (Ersatzvornahme) in Ordnung bringen oder bringen lassen. 
 
 

VII. Sonstige Vorschriften 
 

§ 27 
Benutzung der Leichenhalle 

 
(1) In der Leichenhalle werden die Toten bis zu ihrer Bestattung oder Beisetzung aufbewahrt. Die 
Aufbewahrung erfolgt in der Regel in der Leichenhalle des Friedhofes, auf dem die Beerdigung vor-
gesehen ist. 
 
(2) Die Leichenhalle darf nur mit Erlaubnis des Friedhofsträgers und in Begleitung dessen Personals 
betreten werden. Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können 
die Angehörigen die Toten während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine 
halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder – falls eine solche nicht stattfindet – der Bestattung oder 
Beisetzung endgültig zu schließen. § 28 Absatz 2 bleibt unberührt.  
 
(3) Die Särge der Toten mit meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten sollen in einem besonderen 
Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der 
Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.  
 
 

§ 28 
Friedhofskapelle und Trauerfeier 

 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle) abgehalten werden.  
 
(2) Auf Antrag kann der Friedhofsträger gestatten, dass der Sarg während der Trauerfeier geöffnet 
wird. Satz 1 gilt nicht, wenn der Tote an einer ansteckenden übertragbaren Krankheit nach dem In-
fektionsschutzgesetz gelitten hat, die Leichenverwesung bereits begonnen hat oder die Ausstellung 
der Leiche der Totenwürde oder dem Pietätsempfinden der an der Trauerfeier Teilnehmenden wider-
sprechen würde.  
 
(3) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der Tote an einer meldepflich-
tigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.  
 
(4) Die Auswahl von Musik- und Gesangsdarbietung muss gewährleisten, dass ein würdiger Rahmen 
gewahrt bleibt.  
 
 

§ 29 
Grabschmuck 

 
Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerflo-
ristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken und Grabschmuck nicht verwandt 
werden. 
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§ 30 
Grabverzeichnis 

 
Es wird ein Grabverzeichnis der beigesetzten Verstorbenen mit laufenden Nummern der Gräber ge-
führt. 
 

§ 31 
Haftung 

 
Der Friedhofsträger hat auf dem Friedhof keine besondere Obhuts- und Überwachungspflicht. Er haf-
tet nicht für Schäden, die durch dritte Personen oder Tiere entstehen. 
 
 

VIII. Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 32 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
 
- a) sich als Besucher entgegen § 5 nicht der Würde des Friedhofes entsprechend verhält oder An-
ordnungen der mit der Aufsicht betrauten Personen nicht befolgt, 
- b) als Gewerbetreibender entgegen § 6 auf dem Friedhof handelt, 
- c) eine Bestattung entgegen § 7 dem Friedhofsträger nicht anmeldet, 
- d) entgegen § 22 ohne vorherige Einwilligung des Friedhofsträgers Grabmale oder bauliche Anlagen 
errichtet bzw. unter Missachtung der Vorschriften in den §§ 22 bis 25 Grabmale oder bauliche Anlagen 
verändert, entfernt oder nicht in verkehrssicherem Zustand erhält, 
- e) die besonderen Gestaltungs- und Unterhaltsvorschriften der §§ 23, 24 und 26 missachtet 
- f) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, entgegen § 29 verwendet, 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 
 
 

IX. Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 
 

§ 33 
Benutzungsgebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und der Friedhofshalle werden Gebühren nach der jeweiligen Fried-
hofsgebührensatzung erhoben. 
 

§ 34 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere Satzung über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen der Burggemeinde Brüggen (Friedhofssatzung) vom 19.12.2018 außer Kraft. 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Burggemeinde Brüggen 
(Friedhofssatzung) vom 17. Dezember 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn: 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Brüggen, den 17. Dezember 2019 
 
 
gez. 
Gellen 
Bürgermeister 
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17/2020 Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Erhebung von Abwasser-

beseitigungsgebühren, der Kleineinleiterabgabe sowie über die Entsorgung von 

Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben vom 17. Dezember 2019 

 
Aufgrund 
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), 
- der §§ 1, 2, 4, 6, 7 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), 
- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 
(GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Juli 2019 (GV. NRW. 
S. 341), 
- des § 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabga-
bengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. August 2018 (BGBl. I S. 1327), sowie 
- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08. Juli 
2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. S. 559) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. Juli 
2019 (GV. NRW. S. 341), 
hat der Rat der Burggemeinde Brüggen in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 die folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Abwassergebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Burggemeinde nach §§ 
4 Absatz 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur De-
ckung der Kosten i. S. d. § 6 Absatz 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 
 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Absatz 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet: 
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Burggemeinde (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 AbwAG 
NRW) 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. 
§ 1 Absatz 1 Satz 2 AbwAG NRW), 
- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Burggemeinde umgelegt wird (§ 2 Absatz 
1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 
 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (vgl. § 5 Absatz 1) wird im Rahmen der Gebührenerhebung 
nach § 5 dieser Satzung von demjenigen erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, die nicht den 
Anforderungen des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht. 
 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr sowie die Gebühren nach den §§ 
5 und 6 dieser Satzung sind grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche 
Last auf dem Grundstück (§ 6 Absatz 5 KAG NRW). 
 
(5) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster 
und im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Ein-
heit bildet. 
 
 
 
 



Nr. 1/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 36 

§ 2 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die Burggemeinde erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von Schmutz- und 
Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrie-
seln sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwas-
sers). 
 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 3). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der bebauten 
(bzw. überbauten) und/oder befestigten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen 
Niederschlagswasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann (§ 4). 
 
(4) Die Kleineinleitergebühr bemisst sich nach der Anzahl der auf dem Grundstück gemeldeten und 
tatsächlich wohnhaften Personen (§ 5). 
 
(5) Die Gebühr für die Abfuhr des Inhalts aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben bemisst sich 
auf der Grundlage der abgefahrenen Menge (§ 6). 
 
 

§ 3 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und gewerblichen Schmutz-
wassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt 
wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 
 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen  Wasserversorgungsanlage bezogene 
Frischwassermenge und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Re-
genwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge, abzüglich der auf dem Grundstück nach-
weisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die gemeindliche Abwas-
seranlage eingeleitet werden. 
 
(3) Soweit die Gebührenpflichtigen unmittelbar von einem Wasserverband zu Verbandslasten oder 
Abgaben herangezogen werden, gilt ein gesonderter Gebührensatz. 
 
(4) Für die Berechnung der Schmutzwassergebühr werden die einem angeschlossenen Grundstück 
im Erhebungszeitraum tatsächlich zugeführten Wassermengen zugrunde gelegt. Erhebungszeitraum 
ist das Kalenderjahr. Die tatsächlich zugeführten Wassermengen werden jährlich einmal ermittelt. 
Stimmt der Ermittlungszeitraum nicht mit dem Kalenderjahr überein, werden die tatsächlich zugeführ-
ten Wassermengen unter Berücksichtigung des Vorjahresverbrauchs hochgerechnet. 
 
(5) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch den Wasserzähler des örtlichen 
Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen 
Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein 
Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Burggemeinde 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres geschätzt. Die Datenübernahme vom örtlichen 
Wasserversorger sowie die Datenspeicherung und Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Was-
serversorgers erfolgt, um dem Gebührenpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers 
zu ersparen. Sie dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Burgge-
meinde (§ 46 Absatz 1 LWG NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch den gebührenpflich-
tigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwasser-
gebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der 
Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz) zu dulden. 
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(6) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Regen-
wassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf seine 
Kosten eingebauten und messrichtig funktionierenden Wasserzähler nach § 3 Absatz 7 Nr. 2 dieser 
Satzung zu führen. Der Nachweis über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zu-
mutbar, so ist die Burggemeinde berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu 
schätzen (z .B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahme-
mengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder 
unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Burggemeindegebiet). Eine Schätzung erfolgt 
auch, wenn der Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert. 
 
(7) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück anderweitig ver-
brauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezogen, die 
nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmen-
gen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nach-
weis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig funktionierende und geeignete Messein-
richtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu führen: 
 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen Abständen ka-
libriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben durchzuführen und der 
Burggemeinde nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu 
dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen 
nicht statt. 
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich oder dem 
Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebau-
ten, messrichtig funktionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss in 
Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre erneut geeicht 
werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt 
werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der Wasserzähler messrichtig funk-
tioniert. Der Nachweis über die messrichtige Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugs-
mengen nicht statt. 
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasserschwundmengen tech-
nisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den 
Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere 
ergeben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwasserein-
richtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unter-
lagen müssen geeignet sein, der Burggemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück 
zurückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig 
und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht aner-
kannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasser-
schwundmengen den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von 
der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Burggemeinde abzustimmen. Die Kos-
ten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige. 
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§ 4 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der 
bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksfläche, von denen Niederschlagswas-
ser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseran-
lage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn von be-
bauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in die 
gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann. 
 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen werden aufgrund der Angaben der 
Grundstückseigentümer ermittelt. Soweit eine Befragung der Eigentümer der angeschlossenen 
Grundstücke erfolgt, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, der Burggemeinde auf Anforderung 
die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie in die öffentliche 
Abwasseranlage abflusswirksamen Flächen auf seinem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). 
Insbesondere ist er verpflichtet, zu einem von der Burggemeinde vorgelegten Lageplan über die be-
bauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem Grund-
stück Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die Burggemeinde zutreffend er-
mittelt wurden. Auf Anforderung der Burggemeinde hat der Grundstückseigentümer einen Lageplan 
oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten Flächen entnommen werden können. Soweit erforderlich, kann die Burgge-
meinde die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner Mitwir-
kungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten Angaben/Unterlagen des 
Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestigte sowie abfluss-
wirksame Fläche von der Burggemeinde geschätzt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Da-
tennutzung erfolgt zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Burgge-
meinde (z. B. Planung und ausreichende Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursacher-
gerechten Abrechnung der Niederschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhe-
bung der Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuld-
ner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu dulden. 
 
Die bebauten und/oder befestigten Grundstücksflächen werden nach ihrem Abflussverhalten wie folgt 
berücksichtigt: 
 
a) bebaute Flächen (Dachflächen einschließlich Dachüberstände): 
Abflussbeiwert: 0,9 
 
b) befestigte Flächen: 
aa) sehr stark befestigte Flächen (z. B. Betonflächen, Asphaltflächen): 
Abflussbeiwert: 0,9 
 
bb) stark befestigte Flächen (z. B. Pflasterflächen, 
Verbundsteinpflaster, Verbundsteinflächen): 
Abflussbeiwert: 0,6 
 
cc) gering befestigte Flächen (z. B. Rasengittersteinflächen, 
Schotterdeckschichtflächen, Ökoverbundsteinpflasterflächen): 
Abflussbeiwert: 0,2 
 
(3) Wird die Größe der bebauten und/oder befestigten Fläche verändert, so hat der Grundstücksei-
gentümer dies der Burggemeinde innerhalb eines Monates nach Abschluss der Veränderung anzu-
zeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 4 Absatz 2 entsprechend. 
 
(4) Soweit die Gebührenpflichtigen unmittelbar von einem Verband zu Verbandslasten oder Abgaben 
herangezogen werden, gilt ein gesonderter Gebührensatz. 
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§ 5 

Gebühren für Kleineinleiter 
 
(1) Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 AbwAG NRW ist die Burggemeinde anstelle der Abwassereinleiter, die 
im Jahresdurchschnitt weniger als 8 m³ je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnliches 
Schmutzwasser in ein Gewässer einleiten (Kleineinleiter), abgabepflichtig. 
 
(2) Die Burggemeinde erhebt für die gemäß Absatz 1 von ihr zu entrichtende Kleineinleiterabgabe 
Gebühren nach den § 6 KAG NRW. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben der Burggemeinde rechtzeitig alle nach dieser Satzung erforderli-
chen Angaben, insbesondere zur Bemessung der Gebühr, zu machen, sowie jede Veränderung die-
ser Angaben unverzüglich anzuzeigen. 
 
(4) Veranlagungszeitraum für die Kleineinleiterabgabe ist das Kalenderjahr. Maßstab für die Abgabe 
ist die Anzahl der auf dem Grundstück gemeldeten und tatsächlich wohnhaften Personen. Stichtag ist 
der 31. Dezember des Jahres. 
 
 

§ 6 
Gebühren für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm und für das Auspumpen 

und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben 
 
Für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen in die zentrale Kläran-
lage und für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben und deren Be-
seitigung wird die Gebühr nach der auf dem Lieferschein des mit der Abfuhr beauftragten Unterneh-
mens dokumentierten Menge pro m³ erhoben. 
 
 

§ 7 
Gebührenhöhe 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser (§ 3) beträgt je m³ jährlich 2,10 €. 
Sie beträgt für Grundstücke, die vom Niersverband veranlagt werden, 0,63 €/m³. 
 
(2) Die Gebühr für Niederschlagswasser (§ 4) beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder be-
festigter Fläche i. S. d. § 4 Absatz 1 dieser Satzung jährlich 0,67 €. 
Sie beträgt für Grundstücke, die vom Niersverband veranlagt werden, 0,40 €/m². 
 
(3) Die Gebühr für die Kleineinleiterabgabe (§ 5) beträgt 17,90 €/Person jährlich. 
 
(4) Die Gebühr für Kleinkläranlagen (§ 6) beträgt 24,00 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm. 
 
(5) Die Gebühr für abflusslose Gruben (§ 6) beträgt 16,96 €/m³ ausgepumpte/abgefahrene Menge. 
 
 

§ 8 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt grundsätzlich mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der be-
triebsfertigen Herstellung des Anschlusses bzw. der Aufnahme der Einleitung folgt. 
 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebühren-
pflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
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(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage bzw. der 
Einleitung. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr grund-
sätzlich bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 
 
(4) Die Gebührenpflicht gemäß § 6 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr bzw. des Abfahrens. 
  
 

§ 9 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind 
 
a) der Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, auch der Erbbauberechtigte, 
b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt 
ist. 
c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
Die Burggemeinde kann von jedem Gebührenpflichtigen den Teil der Gebühr erheben, 
der seinem Miteigentumsanteil/Nutzungsanteil entspricht. Die Haftung als Gesamtschuldner bleibt 
hiervon unberührt. 
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom Beginn des Monats 
an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung im Grundbuch folgt. Für sonstige Gebüh-
renpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebühren-
pflichtige der Burggemeinde innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. 
 
 

§ 10 
Erhebung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebühren für Niederschlagswasserbeseitigung und Kleineinleiterabgabe entstehen am 01.01. 
des jeweiligen Kalenderjahres. 
Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung entsteht am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. 
Die Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben entstehen mit dem 
Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(2) Veranlagungszeitraum für die Gebühren nach Absatz 1 ist das Kalenderjahr. 
 
(3) Die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung und die Kleineinleiterabgabe werden zu 
Beginn eines jeden Kalenderjahres mit den sonstigen Grundbesitzabgaben (Grundsteuer; Abfall-, 
Straßenreinigungs-, Gewässerunterhaltungsgebühren) festgesetzt. Die Niederschlagswassergebühr 
und die Kleineinleiterabgabe sind je zu ¼ des Jahresbetrages zum 15.2., 15.05., 15.08. und 15.11. 
jedes Kalenderjahres fällig. 
 
(4) Für die Schmutzwassergebühren erhebt die Burggemeinde zusammen mit den sonstigen Grund-
besitzabgaben am 15.2., 15.05., 15.08. und 15.11. jedes Kalenderjahres Vorausleistungen auf die 
Jahres-Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ der Schmutzwassermenge, die sich aus der Abrech-
nung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, berechnen sich die Vorausleis-
tungen nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Haushaltungen oder Betriebe. Nach 
Ablauf des Kalenderjahres werden die Schmutzwassergebühren endgültig festgesetzt. 
 
(5) Für die Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben erhebt die 
Burggemeinde zusammen mit den sonstigen Grundbesitzabgaben am 15.2., 15.05., 15.08. und 15.11. 
jedes Kalenderjahres Vorausleistungen auf die Jahres-Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ der Ab-
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fuhrmenge, die sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche Berechnung nicht mög-
lich, berechnen sich die Vorausleistungen nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Haushaltungen oder Betriebe. Nach Ablauf des Kalenderjahres werden die Gebühren für die Entsor-
gung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben Schmutzwassergebühr endgültig festgesetzt. 
 
(6) Soweit Jahresgebührenabrechnungen erfolgen, sind Nachzahlungsbeträge einen Monat nach Be-
kanntgabe der Bescheide fällig. Erstattungsbeträge werden mit der laufenden Gebührenschuld ver-
rechnet bzw. auf Anfrage erstattet. Endet die Gebührenpflicht, werden Erstattungsbeträge ausgezahlt. 
 
 

§ 11 
Verwaltungshelfer 

 
Die Burggemeinde ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und Vorauszahlungen der 
Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen. 
 
 

§ 12 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauf-
tragte der Burggemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder 
zu überprüfen. 
 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so kann 
die Burggemeinde die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung aller sach-
lichen Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Gebüh-
renpflichtigen schätzen lassen. 
 

§ 13 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere nicht beab-
sichtigte Härten, so können die Gebühren gestundet, ermäßigt oder erlassen werden. 
 
 
 

§ 14 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung 
richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 
 
 

§ 15 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der Verwaltungsge-
richtsordnung. 
 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 13.11.2018 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Burggemeinde Brüggen über die Erhebung von Abwasserbeseitigungs-
gebühren, der Kleineinleiterabgabe sowie über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Gruben vom 17. Dezember 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Brüggen, den 17. Dezember 2019 
 
 
gez. 
Gellen 
Bürgermeister 
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18/2020 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 der Burggemeinde   

Brüggen 

 
Aufgrund § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) wird nachstehender Beschluss des Rates der Burggemeinde 
Brüggen vom 17. Dezember 2019 öffentlich bekannt gemacht. 
 

a) Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss nach § 59 Abs. 3 GO NRW geprüften 
und gebilligten, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung 
versehenen Jahresabschluss 2018 einschließlich Lagebericht 2018 gemäß § 96 Abs. 1 GO 
NRW fest. 
 

b) Der Rat beschließt gemäß §96 Abs. 1 GO NRW den Jahresüberschuss von 416.860,35 € 
der Ausgleichrücklage zuzuführen. 
 

c) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2018. 
 

Die Bilanz der Burggemeinde Brüggen schließt zum 31.12.2018 mit folgenden wesentlichen Positio-
nen: 
 

Aktiva  

1. Anlagevermögen 102.944.944,45 € 

2. Umlaufvermögen 13.937.264,22 € 

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 206.344,77 € 

Bilanzsumme Aktiva 117.088.553,44 € 

  

Passiva  

1. Eigenkapital 59.880.729,81 € 

2. Sonderposten 30.847.495,99 € 

3. Rückstellungen 9.235.450,47 € 

4. Verbindlichkeiten 16.264.843,85 € 

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 860.033,32 € 

Bilanzsumme Passiva 117.088.553,44 € 

 
Die Ergebnisrechnung 2018 weist folgende wesentliche Positionen aus: 
 

Erträge und Aufwendungen  

1. Ordentliche Erträge 35.028.993,93 € 

2. Ordentliche Aufwendungen -34.848.116,31 € 

3. Ordentliches Ergebnis 180.877,62 € 

4. Finanzergebnis 235.982,73 € 

5. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 416.860,35 € 

6. Außerordentliches Ergebnis 0,00 € 

Jahresergebnis 416.860,35 € 

 
Die Finanzrechnung 2018 weist folgende wesentlichen Positionen aus: 
 

Einzahlungen und Auszahlungen  

1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.597.189,58 € 

2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -30.785.651,90 € 

3. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.811.537,68 € 
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4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.992.923,36 € 

5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -6.389.192,90 € 

6. Saldo aus Investitionstätigkeit -3.396.269,54 € 

7. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag  -584.731,86 € 

8. Saldo aus Finanzierungstätigkeit  3.777.369,01 € 

9. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 3.192.637,15 € 

10. Anfangsbestand an Finanzmitteln 4.872.113,74 € 

11. Bestand an fremden Finanzmitteln -1.124.295,32 € 

Liquide Mittel 6.940.455,57 € 

 
Der Jahresabschluss 2018 mit seinen Anlagen liegt zur Einsichtnahme während der Dienststunden 
im Rathaus in Brüggen, Klosterstraße 38, Zimmer 110, bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses öffentlich aus. Darüber hinaus kann der Jahresabschluss auch in elektronischer Form auf 
der Internetseite der Burggemeinde Brüggen (www.brueggen.de) abgerufen werden. 
 
Brüggen, 20. Dezember 2019 
 
Gez. 
 
Frank Gellen 
Bürgermeister 
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Gemeinde Grefrath 
 

19/2020 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Oe 4a „Vitusstraße-Gurtfeld“ 

hier: Einleitung des Aufstellungsverfahrens 

 
Der Rat der Gemeinde Grefrath hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2019 folgenden Beschluss 
gefasst, der hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 
 
Ein Bebauungsplan mit der Bezeichnung Oe 4 „Vitusstraße-Gurtfeld - 1. Ergänzung“ wird gemäß § 2 
BauGB in Verbindung mit § 13b BauGB aufgestellt. 

Die Abgrenzung des Planbereiches ist aus beiliegendem Planausschnitt ersichtlich, der Bestandteil 
dieses Aufstellungsbeschlusses ist. 
 
Grefrath, den 02.01.2020 
Der Bürgermeister 
 
Lommetz 
 
 
Übersichtskarte 
 

 

 
  

Gemeinde Grefrath 
1. Ergänzung Oe 4a „Vi-

tusstraße - Gurtfeld“ 
© Land NRW (2019) 
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20/2020 Ergänzung des Bebauungsplanes Oe 14 „Tönisvorster Straße“ 

hier: Einleitungsbeschluss 

 
Der Rat der Gemeinde Grefrath hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2019 folgenden Beschluss 
gefasst, der hiermit öffentlich bekannt gemacht wird: 
 
Ein Bebauungsplan mit der Bezeichnung Oe 14 „Tönisvorster Straße, 1. Ergänzung“ wird gemäß § 2 
BauGB, ggf. in Verbindung mit § 13a BauGB, aufgestellt. 

Der Grundsatzbeschluss vom 18.03.1997 wird für diese Bebauungsplanabrundung ausgesetzt. 

Die Abgrenzung des Planbereiches ist aus beiliegendem Planausschnitt ersichtlich, der Bestandteil 
dieses Aufstellungsbeschlusses ist. 
 
Grefrath, den 02.01.2020 
Der Bürgermeister 
 
Lommetz 
 
Übersichtskarte 
 

 
  

Gemeinde Grefrath 
1. Ergänzung Oe 14 

„Tönisvorster Straße“ 
© Land NRW (2019) 
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Stadt Kempen 
 

21/2020 Flächennutzungsplan der Stadt Kempen – 56. Änderung 

– Kempener Westen – Stadtteil Kempen 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) und 

öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Ausschuss für Umwelt- Planung und Klimaschutz der Stadt Kempen hat in seiner Sitzung am 
25.11.2019 beschlossen, gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 das Verfahren 
für die 56. Änderung des Flächennutzungsplanes einzuleiten.  
In gleicher Sitzung wurde dem Entwurf der 56. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich 
der Begründung zugestimmt und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB 
gefasst. 

Der von der 56. Änderung des Flächennutzungsplanes betroffene Bereich liegt im Stadtteil Kempen 
und umfasst im Wesentlichen die Flächen westlich der Bebauung an der Berliner Allee sowie 
zwischen Schmededersweg im Norden und Ziegelheider Straße im Süden. Der von der Änderung 
betroffene Bereich ist dem beigefügten Kartenausschnitt zu entnehmen.  
 
Mit der 56. Änderung wird die Darstellung einer Fläche für die Landwirtschaft und einer Grünfläche in 
die Darstellung einer Wohnbaufläche geändert. Ziel ist die Entwicklung von Wohngebieten für eine 
Bebauung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern. 

Der Entwurf zur 56. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt mit der Entwurfsbegründung und den 
vorliegenden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 

 

20.01.2020 bis einschließlich 21.02.2020 

 

montags bis mittwochs von   8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
donnerstags von   8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
sowie freitags von   8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

bei der Stadtverwaltung Kempen, in 47906 Kempen, Buttermarkt 1, Stadtplanungsamt, zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. 

 
Neben dem Entwurf des Flächennutzungsplans und der Begründung einschließlich des nach Maß-
gabe der Anlage 1 zum BauGB u.a. nach den Umweltschutzgütern im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB gegliederten Umweltberichts (Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Land-
schaft, Kultur- und sonstige Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgü-
tern) liegen die nachfolgenden Gutachten und umweltbezogenen Informationen vor:  
 

Themenblock Umweltinformation / 
Quelle 

Kurzinhalt 

   

Umweltbericht   

Flora und Fauna im 
Plangebiet  

Umweltbericht (Regio Gis + 
Planung) 

Aussagen zu vorkommenden Arten 
und Biotoptypen, biologische Vielfalt, 
geschützte Landschaftsbestandteile,  
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Boden, Grundwasser Umweltbericht (Regio Gis + 
Planung) 

Grund- und Oberflächenwasser, 
Hochwassergefahr, Erdbebengefahr, 
vorkommende Böden, Bodenfrucht-
barkeit, Versiegelung und Verdich-
tung der Böden, Altlasten,  

Klima und Luft Umweltbericht (Regio Gis + 
Planung) 

Klimabezirk, Hitzebelastung, Stark-
regen, Kaltluftproduktion, Schad-
stoffimmissionen,  

Landschaft Umweltbericht (Regio Gis + 
Planung) 

Beschreibung des Landschaftsrau-
mes, Vorbelastung durch umge-
bende Bebauung, Landschaftsele-
mente, erhöhte Lichtemissionen,  

Lärmimmissionen Umweltbericht (Regio Gis + 
Planung) 

Verkehrslärm, Lärmbelastungen 
durch Sport- und Freizeitanlagen 

Kultur- und Sachgüter Umweltbericht (Regio Gis + 
Planung) 

Historische Kulturlandschaft, Fehlen 
Wert- und Funktionselementen der 
historischen Kulturlandschaft 

 

Themenblock Umweltinformation / Quelle Kurzinhalt 

   

Gutachten   

Flora und Fauna im 
Plangebiet  

Artenschutzprüfung Stufe I. 
(Regio gis + Planung) 

Prognose hinsichtlich artenschutz-
rechtlicher Konflikte 

Boden, Grundwasser Gutachten über geotechnische 
Untersuchungen (Terra Um-
welt Consulting) 

Baugrund, Schichtenfolge, Grund-
wasser, Versickerung 

Boden, Grundwasser Altlastengutachten (LZ Um-
welttechnik)  

Geologische und hydrologische 
Verhältnisse, Aussagen zu den 
Altlasten 

Verkehrsbelastungen, 
Lärmimmissionen 

Verkehrsuntersuchung Kemp-
ener Westen (Planersocietät 
Dortmund) 

Prognosen zum Verkehrsaufkom-
men in Varianten, Empfehlungen 
zur Verkehrsabwicklung und -er-
schließung 

Lärmimmissionen Schalltechnisches Gutachten 
(Ingenieurbüro Driesen, Kre-
feld) 

Lärmbelastungen durch ‚Sport- 
und Freizeitanlagen 

 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB und der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sind folgende umweltbezo-
gene Stellungnahmen eingegangen: 
 

Themenblock Verfasser der Stellungnahme Kurzinhalt 

   

Stellungnahmen 
von Behörden 
und Trägern öf-
fentlicher Belange 

  

Boden/Grundwas-
ser 

Geologischer Dienst NRW Flächen-, boden- und wasserbezo-
gene Hinweise für die Bearbeitung 
des Flächennutzungsplans  

Boden/landwirt-
schaftliche Nutzflä-
chen 

Rheinischer Landwirtschafts-
Verband e.V. 

Flächenverbrauch, Verlust landwirt-
schaftlicher Nutzflächen durch Aus-
gleichsmaßnahmen 
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Boden/landwirt-
schaftliche Nutzflä-
chen  

Landwirtschaftskammer NRW Wertigkeit der Flächen als Res-
source für die Nahrungsmittelerzeu-
gung, Verlust landwirtschaftlicher 
Nutzflächen durch Ausgleichsmaß-
nahmen 

Boden Bezirksregierung Düsseldorf 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Hinweise zur Vorgehensweise beim 
Auffinden von Kampfmitteln 

Boden Kreis Viersen Hinweis auf fruchtbare Böden (Para-
braunerden) mit sehr hoher Funkti-
onserfüllung 

Boden Kreis Viersen Hinweis auf eine Altlastenverdachts-
fläche 

Grundwasser Kreis Viersen Hinweis auf eine großflächige Ver-
unreinigung des Grundwassers 
durch Kohlenwasserstoffe 

Lärmimmissionen  Kreis Viersen Hinweis auf Immissionen durch die 
bestehenden Sport- und Freizeitan-
lagen 

Landschaftsschutz Kreis Viersen Hinweis auf einen geschützten 
Landschaftsbestandteil 

 

Themenblock Verfasser der Stellungnahme Kurzinhalt 

   

Stellungnahmen 
aus der Öffent-
lichkeit 

  

Lärmimmissionen 
Verkehrsführung 

Bürgeranregungen Verteilung der Verkehrsflüsse im Um-
feld des Plangebiets, Lärmbelastung 
im Bestand 

Während der öffentlichen Auslegung können zum Entwurf der 56. Änderung des Flächennutzungs-
planes Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der o.a. Dienststelle abgegeben 
werden. Stellungnahmen können darüber hinaus auch per E-Mail an rathaus@kempen.de gesendet 
werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Flächen-
nutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
einigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 
Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend ma-
chen können.  

Über die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt in öffentlicher Sit-
zung. 
 
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite der Stadt Kempen eingesehen werden und stehen 
dort zum Download bereit.  
 
www.kempen.de/de/inhalt/aktuelle-buergerbeteiligungen/ 
www.kempen.de >> Stadt und Rathaus >> Aktuelle Bürgerbeteiligungen 
 
Kempen, den 13.12.2019 
 
In Vertretung 
Schröder 
Beigeordneter  

mailto:rathaus@kempen.de
http://www.kempen.de/de/inhalt/aktuelle-buergerbeteiligungen/
http://www.kempen.de/
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Stadt Nettetal 
 

22/2020 Aufstellung des Bebauungsplanes Ka-284 „Leuther Straße“ im Stadtteil 

Kaldenkirchen 

 
Der Rat der Stadt Nettetal hat am 17.12.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Ka-284 „Leuther 

Straße“ beschlossen. 

 

Das Plangebiet liegt im Gewerbegebiet Herrenpfad-Nord östlich des Bahnhof Kaldenkirchen und 
nördlich unmittelbar an der Leuther Straße im Stadtteil Kaldenkirchen. 
 
 
Planungsziel ist die Sicherung des Standortes des Eigenbetriebs Stadtwerke Nettetal durch das Er-

möglichen von betriebserforderlichen Neubauten und Erweiterungen. 

 

Der Bebauungsplan Ka-284 „Leuther Straße“ wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 

ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

 

Die Öffentlichkeit kann sich während der Dienststunden, und zwar 

 

montags bis donnerstags  von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 

 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie 

freitags  von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr  

 

bei der Stadt Nettetal, Fachbereich Stadtplanung, Rathaus Lobberich, Doerkesplatz 11, in den Räu-

men 306, 307, 320, 322 und 323 über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie deren 

wesentlichen Auswirkungen informieren und sich zur Planung äußern. 

 

Der Geltungsbereich ist auf dem beigefügten Lageplan gekennzeichnet. 

 

Nettetal, den 02.01.2020 

 

gez. Wagner 

Bürgermeister 
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23/2020 Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Ka-284 „Leuther Straße“ 

im Stadtteil Kaldenkirchen 

 
Der Rat der Stadt Nettetal hat am 17.12.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Ka-284 „Leuther 
Straße“ gemäß § 13a BauGB beschlossen. 
 
Weiterhin hat der Rat der Stadt Nettetal in seiner Sitzung am 17.12.2019 die öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplanes Ka-284 „Leuther Straße“ gem. § 13 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 
2 und § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Gewerbegebiet Herrenpfad-Nord östlich des Bahnhof Kaldenkirchen und 
nördlich unmittelbar an der Leuther Straße im Stadtteil Kaldenkirchen. 
 
Der Geltungsbereich ist aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich. 
 
Folgendes wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der zur Zeit geltenden Fassung ortsüblich bekanntgemacht: 
 
Der Entwurf nebst Begründung zu diesem Bebauungsplan wird in der Zeit vom 17.01.2020 bis zum 
17.02.2020 während der allgemeinen Dienststunden, und zwar 
 
montags bis donnerstags  von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und  
    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie 
freitags   von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
 
im Rathaus der Stadt Nettetal, Doerkesplatz 11, Fachbereich Stadtplanung im Flur vor den Räumen 
305 und 306 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Nettetal, Räume 306, 307, 320, 322 und 323 des o.g. Rathauses vorgebracht werden.  
 
Die Unterlagen stehen auch auf der Internetseite der Stadt Nettetal (www.nettetal.de >>Startseite >> 
Bürger & Rathaus >> Planen & Bauen >> Aktuelle Planungen) zum Download zur Verfügung. 
 
Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB für den 
Bebauungsplan Ka-284 „Leuther Straße“ abgesehen.  
 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2, 2. Halbsatz BauGB nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können. 
Über die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet der Rat der Stadt Nettetal.  
 
Nettetal, 02.01.2020 
 
Im Auftrag 
 
gez. Eckert 

http://www.nettetal.de/
http://www.nettetal.de/C125751B0035A6F1/html/35D5428B3D0CF582C12575430048D71C?opendocument&nid1=25215
http://www.nettetal.de/C125751C003D1532/html/2EF55E67652234EBC1257543003AE669?opendocument&nid1=86531
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Gemeinde Schwalmtal 
 

24/2020 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des 

Bürgermeisters / der Bürgermeisterin und der Vertretung der Gemeinde Schwalmtal 

am 13. September 2020 

 
Gemäß § 24 und 75 b der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 
592, 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09. Oktober 2019 (GV. NRW. 2019 S. 602) fordere 
ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Rates und des Bürgermeisters / der Bür-
germeisterin auf.  
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der Gemeinde 
Schwalmtal im Rathaus, Markt 20, 41366 Schwalmtal, Zimmer 316 während der Dienststunden: mon-
tags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr (oder nach vorheriger Vereinbarung) kostenlos abgegeben oder unter E-Mail: 
wahlamt@gemeinde-schwalmtal.de, Telefon 02163 / 946109 angefordert werden können.  
Alternativ zur Papierform steht ein elektronisches Verfahren zur Verfügung. Nähere Informationen 
erteilt das Wahlamt auf Anfrage.  
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46b bis 46e des Kommunalwahlgesetzes NRW 
(KWahlG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 
und 1999 S. 70/SGV. NW. 1112), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Kom-
munalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) 
– und der §§ 25, 26 und 31, sowie §§ 75a und 75b der Kommunalwahlordnung NRW (KWahlO) wird 
hingewiesen.  
 
1. Allgemeines 

 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 

(Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergrup-
pen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen), von die-
sen allerdings keine Reserveliste, eingereicht werden (s. § 16 KWahlG).  
 

1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag 
nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu 
gewählt worden ist.  
Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe 
ihre Bewerber/Bewerberin in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen.  
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger/Uni-
onsbürgerin), die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deut-
sche wählbar.  
 
Der Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlun-
gen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge 
der Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewer-
bers/einer Bewerberin als Ersatzbewerber/ Ersatzbewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer am 
Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jede/r stimm-
berechtigte Teilnehmer/in der Versammlung ist vorschlagsberechtigt.  
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am 
Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlge-
biet wahlberechtigt ist.  
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und die Bewerber / Bewerberinnen 
sind ab dem 1. August 2019, die Bewerber / Bewerberinnen für die Wahlbezirke frühestens 
nach der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu den 

mailto:wahlamt@gemeinde-schwalmtal.de
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Kommunalwahlen 2020 zu wählen (s. Art. 5 § 2 des Gesetzes zur Änderung de. KWahlG u. 
zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 01.10.2013).  
 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig.  
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über 
das Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wähler-
gruppen durch ihre Satzungen.  
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/der Bewerberinnen mit Anga-
ben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglie-
der, Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem 
Wahlvorschlag einzureichen.  
 
Hierbei haben der Leiter / die Leiterin der Versammlung und zwei von diesem/dieser be-
stimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin für das Amt des Bürgermeisters / der Bürger-
meisterin und der Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist.  
 
Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstre-
cken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung 
der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt sind.  
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides 
statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags (s. § 17 KWahlG).  

 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahl-

periode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständi-
gen Kreises, im Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag 
vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen 
nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Pro-
gramm hat; dies gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 
2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tag der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim 
Bundeswahlleiter eingereicht haben (s. § 15 Abs. 2 KWahlG).  
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG 
dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt 
Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von 
Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, wird das Innenministerium zu gege-
bener Zeit noch öffentlich bekannt geben.  

 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 

 
2.1 Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin soll nach dem Mus-

ter der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden.  
Er muss enthalten: 
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-

vorschlag einreicht; andere Wahlvorschläge können auch durch ein Kennwort des Wahl-
vorschlagsträgers gekennzeichnet werden; 

- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), 
E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers / der Bewerberin.  
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2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zustän-
digen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 des KWahlG). Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen von den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeich-
ner / die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. Aus dem 
Wahlvorschlag sollen ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson hervorgehen.  

 
Wer für das Amt des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin wählbar ist, kann sich selbst vor-
schlagen. 
  

2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem 
von mindestens 170 Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern / Einzelbewerberinnen 
(Unterstützungsunterschriften). Dies gilt nicht, wenn der bisherige Bürgermeister / die bishe-
rige Bürgermeisterin vorgeschlagen wird.  
 

2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 170 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind 
die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 c zur KWahlO zu erbringen. 
Dabei ist folgendes zu beachten:  
 
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anfor-

derung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die 
den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern / Einzelbewerberinnen das Kenn-
wort, sowie Familienname, die Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden Bewer-
bers/Bewerberin anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter 
zu vermerken.   
 

- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Form-
blatt persönlich und handschriftlich unterschreiben, die Angaben zum Familiennamen, Vor-
namen, Tag der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners / der Un-
terzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner/von der Unter-
zeichnerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt werden.  

 
- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine 

Bescheinigung der Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, 
dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  

 
- Ein Wahlberechtigter / Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; 

hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen 
weiteren Wahlvorschlägen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines Wahlvor-
schlags für einen Wahlbezirk und einer Reserveliste bleibt unberührt.  

 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber / die Bewerberin ist zulässig, 
wenn dieser/diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist.  

 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

 
- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers / der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 

12 c zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Bewerber / die Bewerberin zu 
versichern, dass er/sie für keine andere Wahl zum Bürgermeister / zur Bürgermeisterin 
oder Landrat / Landrätin kandidiert.  
Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.  
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- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO; die Be-
scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO abgegeben werden. 

 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift 

über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der 
Bewerberin (Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen 
Versicherungen an Eides statt (Anlage 10c zur KWahlO).  

 
3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk  

 
3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11 a zur KWahlO 

eingereicht werden. Er muss enthalten: 
 
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-

vorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern / Einzelbewerberinnen können 
durch ein Kennwort gekennzeichnet werden;  

- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung), E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers / der Be-
werberin bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 des Kommunalwahlge-
setzes sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, 
Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.  
Aus dem Wahlvorschlag sollen ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson hervorgehen.  

3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zustän-
digen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen 
muss mindestens ein Unterzeichner / eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem 
Wahlvorschlag selbst leisten. Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrift der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.  
 

3.3 Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergrup-
pen müssen ferner von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks für den der Kandidat 
aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern / Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. 
Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unter-
zeichner / der Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Um-
ständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht 
werden (§ 15 KWahlG).  
 

3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahl-
bezirks unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 
14 a zur KWahlO zu erbringen. 
 
Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Unterzeichner im Wahlbezirk wahlbe-
rechtigt ist. Die Unterzeichnung des Walvorschlags durch den Bewerber / die Bewerberin ist 
zulässig.  

 
3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

 
- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers / der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 

12a zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11a zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustim-
mungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Ab-
gabe eines gültigen Wahlvorschlags. 
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- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die Be-
scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur 
KWahlO erteilt werden.   

 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Nieder-

schrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber 
/ der Bewerberinnen mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen 
an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift 
und der Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet bei-
gefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 dieser Bekanntmachung).  

 
- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, 

eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, falls der Wahlleiter 
dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält.  

 
4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine Partei 

oder Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein.  
 

4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie 
muss enthalten:  
 
- Den Namen und ggf. Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste 

einreicht;  
 

- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift, E-Mail-Ad-
resse oder Postfach sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber / der Bewerberin in erkenn-
barer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 des KWahlG 
sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde, die Gesellschaft, Stiftung oder 
Anstalt, bei der sie beschäftig sind, anzugeben.  

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Be-
werber / eine Bewerberin, unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber / Ersatz-
bewerberin für einen im Wahlbezirk oder für einen auf der Reserveliste aufgestellten Bewerber 
sein soll.  

4.3 Soll ein Bewerber / eine Bewerberin auf der Reserveliste, Ersatzbewerber / Ersatzbewerberin 
für einen im Wahlbezirk oder für einen auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber / 
aufgestellte andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 des KWahlG), so muss die Reserveliste 
ferner enthalten: 
- den Familien- und Vornamen des/der zu ersetzenden Bewerbers/Bewerberin; 
- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der/die 

zu ersetzende Bewerber / Bewerberin aufgestellt ist.  
 

4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem 
von mindestens 16 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.  
 

4.5 Muss die Reserveliste von mindestens 16 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften auf amtlichen Formblättern und nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO 
zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung der Partei oder Wähler-
gruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 2.4 entsprechend. 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin und der Vertretung der 
Gemeinde Schwalmtal sind spätestens bis zum (59. Tag vor der Wahl),  

 
16. Juli 2020, 18.00 Uhr, 
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(Ausschlussfrist) beim Wahlleiter der Gemeinde Schwalmtal im Rathaus, Markt 20, 41366 
Schwalmtal, Zimmer 316 einzureichen.  

 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge möglichst frühzeitig vor diesem Termin einzu-
reichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben 
werden können.  

 
Auf die Bekanntmachung der Gemeinde Schwalmtal über die Einteilung des Wahlgebietes der Ge-
meinde Schwalmtal in Wahlbezirke für die Kommunalwahl 2020 vom 7.11.2019 (Amtsblatt Kreis Vier-
sen vom 14.11.2019, Nr. 36/2019 – Eintrag 740/2019) wird hingewiesen. 
 
Schwalmtal, den 2. Januar 2020 
 
Gemeinde Schwalmtal 
Der Wahlleiter 
 
gez. Bernd Gather  
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Stadt Viersen 
 

25/2020 Bekanntmachung der Stadt Viersen 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeis-

ters/der Bürgermeisterin der Stadt Viersen am 13. September 2020 

 
Gemäß § 75 b Abs. 1 Satz 1 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. 
S. 592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 602) - 
SGV. NRW. 1112 - fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für das Amt des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der Stadt Viersen, 
Fachbereich 10/III -Organisations-, Rats- und Wahlangelegenheiten, Zentrale Dienste-, Rathausmarkt 
1, 41747 Viersen, Zimmer 307 oder 311, während der Dienstzeit montags bis freitags von 8:30 bis 
12:30 Uhr oder nach telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. 02162/101-242 oder 101-145, kos-
tenlos zur Verfügung gestellt werden.  
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie § 46 b bis 46 e des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG 
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV. NRW. 1998 S. 454, ber. S. 509 und 1999 
S. 70), zuletzt geändert am 11.04.2019 (GV. NRW. 2019 S. 202) - SGV. NRW. 1112 - und der §§ 25 
und 26 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin. 
 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
1. Allgemeines 

 
1.1 Wählbar ist, wer am Wahltag Deutscher/Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundge-

setzes ist oder wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt 
und eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehat, das 23. Lebensjahr vollendet hat 
und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für 
die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Nicht wählbar 
ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
 

1.2 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber/eine Bewerberin enthalten. Wahlvorschläge kön-
nen von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von mitglied-
schaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahl-
berechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen) eingereicht werden. Wer für das Amt des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen. Parteien und Wäh-
lergruppen können auch gemeinsam einen Bewerber/eine Bewerberin vorschlagen. 

 
1.3 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 

benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu ge-
wählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder 
Wählergruppe ihren Bewerber/ihre Bewerberin in einer Versammlung von Wahlberechtigten auf-
stellen lassen. 

 
 Wird von Parteien und Wählergruppen eine Person als gemeinsamer Bewerber/gemeinsame 
 Bewerberin benannt, ist sie entweder in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten 
 Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Träger des gemeinsamen 
Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als den gemeinsamen Bewerber/die gemeinsame Bewer-
berin wählen und zur Wahl vorschlagen. 
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Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger/Unionsbür-
gerinnen), die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche 
wählbar. 
 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen 
sind in geheimer Wahl zu wählen. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der 
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  
 
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage 
des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  
 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das 
Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wählergruppen 
durch ihre Satzungen.  
 
Über die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin ist eine Niederschrift mit Angaben über Ort und Zeit 
der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter/Vertreterinnen 
oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung zu fertigen. Der Leiter/die Leiterin der Ver-
sammlung und zwei von dieser bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen haben dabei gegenüber 
dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin für das 
Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 
 

1.4 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperi-
ode nicht ununterbrochen in der Vertretung der Stadt Viersen, in der Vertretung des Kreises Vier-
sen, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus Nordrhein-Westfalen im Bundestag ver-
treten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach 
demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm 
hat; dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ord-
nungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 
 

 
2. Form und Inhalt 
 
2.1 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 11 d zur KWahlO eingereicht werden. Er 

muss enthalten: 
 
- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-

schlag einreicht, bei gemeinsamen Wahlvorschlägen die Namen und ggf. die Kurzbezeich-
nungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger; andere Wahlvorschläge können durch ein 
Kennwort des Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden; 

 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung) und 

E-Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin.  
 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson enthalten.  
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2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
von den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner/die Unterzeichne-
rin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.4 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem von 

mindestens 280 Wahlberechtigten der Stadt Viersen persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die 
Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Um-
ständen, die der Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht 
werden. 
Der Unterstützungsunterschriften bedarf es nicht, wenn der/die bisherige Bürgermeister/Bürger-
meisterin vorgeschlagen wird. 

 
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle 
beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die unter Nr. 1.4 genannten Parteien und Wählergruppen 
 fallen. 

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 280 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 

Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist 
folgendes zu beachten: 

 
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bei 

der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, 
die den Wahlvorschlag einreichen will, bei gemeinsamen Wahlvorschlägen sämtliche beteilig-
ten Parteien oder Wählergruppen, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen das Kennwort, 
sowie Familienname, Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden Bewerbers/Bewer-
berin anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.  

 
- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt per-

sönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, Vornamen, Tag 
der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie 
Tag der Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich und 
handschriftlich ausgefüllt werden. 

 
- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Be-

scheinigung der Stadt Viersen nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass 
er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat 

jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen weite-
ren Wahlvorschlägen ungültig. 

 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn 
dieser/diese in der Stadt Viersen wahlberechtigt ist. 
 

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12 c 
zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 
11 d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Bewerber/die Bewerberin zu versichern, 
dass er/sie für keine andere gleichzeitig stattfindende Wahl zum Bürgermeister/zur Bürger-
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meisterin oder Landrat/Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustim-
mungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe 
eines gültigen Wahlvorschlags. 
 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13 b zur KWahlO; die Beschei-
nigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11 d zur KWahlO 
abgegeben werden. 

 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift 

über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der Be-
werberin (Anlage 9 c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Ver-
sicherungen an Eides statt über die geheime Abstimmung (Anlage 10 c zur KWahlO). Die 
Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherungen an Eides 
statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags. 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Stadt Viersen sind spä-
testens bis zum 59. Tag vor der Wahl (16.07.2020), 18.00 Uhr (Ausschlussfrist), beim Wahlleiter 
der Stadt Viersen, Rathausmarkt 1, 41747 Viersen, Zimmer 307 bzw. 311, einzureichen.  
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit 
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden kön-
nen. 
 
Viersen, den 09.12.2019 
 
Die Bürgermeisterin 
als Wahlleiterin 
 
gez. 
Anemüller 
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26/2020 Bekanntmachung der Stadt Viersen 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Vertretung der 

Stadt Viersen im Jahr 2020 

 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. 
S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 602) - SGV. NRW. 
1112 - fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der Stadt Viersen, 
Fachbereich 10/III -Organisations-, Rats- und Wahlangelegenheiten, Zentrale Dienste-, Rathausmarkt 
1, 41747 Viersen, Zimmer 307 oder 311, während der Dienstzeit montags bis freitags von 8:30 bis 
12:30 Uhr oder nach telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. 02162/101-242 oder 101-145, kos-
tenlos zur Verfügung gestellt werden.  
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV. NRW. 1998 S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt ge-
ändert am 11.04.2019 (GV. NRW. 2019 S. 202) - SGV. NRW. 1112 - und der §§ 25, 26 und 31 
KWahlO weise ich hin. 
 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
3. Allgemeines 
 
3.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 

(Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) 
und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern), von diesen allerdings keine Reserveliste, 
eingereicht werden.  

 
3.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 

benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu ge-
wählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder 
Wählergruppe ihre Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstel-
len lassen. 

 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger/Unionsbür-
gerinnen), die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche 
wählbar. 
 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen 
sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der 
Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer Be-
werberin als Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine andere Bewer-
berin. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist.  
 
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage 
des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  
 
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und die Bewerber/Bewerberinnen sind 
innerhalb der letzten 15 Monate vor Ablauf der Wahlperiode am 31.10.2020 (also ab dem 1. Au-
gust 2019), die Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach der öffentlichen 
Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen. 
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Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das 
Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wählergruppen 
durch ihre Satzungen. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/der Bewerberinnen mit Angaben 
über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Ver-
treter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvor-
schlag einzureichen. 
 
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der 
Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der 
Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die Fest-
legung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung der Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt sind.  
 
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlags.  
 

3.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperi-
ode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen Krei-
ses, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten, so 
kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokra-
tischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies 
gilt nicht für auf Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß 
beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 
 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem 
Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge 
auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und 
Wählergruppen eingereicht werden können, wird das Innenministerium NRW öffentlich bekannt 
machen. 

 
4. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
4.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11 a zur KWahlO ein-

gereicht werden. Er muss enthalten: 
 

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können durch 
ein Kennwort gekennzeichnet werden; 

 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung) und 

E-Mail-Adresse oder Postfach  sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei 
Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und 
die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt 
sind, anzugeben.  
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Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson enthalten.  

 
4.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 

Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss 
mindestens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvor-
schlag selbst leisten. 

 
4.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von 

mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirkes, für den der Kandidat/die Kandidatin aufge-
stellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge 
von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ord-
nungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeich-
ner/der Unterzeichnerinnen bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Um-
ständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte/die Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu ver-
treten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 
 

4.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 Wahlberechtigten unterzeichnet 
sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 a zur KWahlO zu er-
bringen.  
 
Dabei ist folgendes zu beachten: 
 
 - Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter/von der Wahlleiterin kostenfrei gelie-

fert. Bei der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wähler-
gruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen das 
Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden Bewer-
bers/Bewerberin anzugeben. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat diese Angaben im Kopf der 
Formblätter zu vermerken. 

 
 - Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt per-

sönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, Vornamen, Tag 
der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie 
der Tag der Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich und 
handschriftlich ausgefüllt werden. 

 
 - Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Be-

scheinigung seiner/ihrer Stadt/Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufü-
gen, dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
 - Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat 

jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen weiteren 
Wahlvorschlägen ungültig. 

 
Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Unterzeichner/die Unterzeichnerin im Wahl-
bezirk wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Be-
werberin ist zulässig. 

 
 
4.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12 a 
zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 



Nr. 1/2020 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 67 

11 a zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungser-
klärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines 
gültigen Wahlvorschlages.  

 
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13 a zur KWahlO; die Beschei-

nigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11 a zur KWahlO 
erteilt werden. 

 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift 

über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber/Bewerbe-
rinnen mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; 
ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versiche-
rungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist (siehe auch 
Nr. 1.2 Abs. 8 dieser Bekanntmachung). 

 
- Sofern sich Beamte/Beamtinnen oder Arbeitnehmer/innen nach § 13 Abs. 1 oder 6 des 

KWahlG bewerben, eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Angestelltenverhältnis, falls der 
Wahlleiter dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält. 

 
5. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
5.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine Partei 

oder Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei-
tung unterzeichnet sein.  

 
5.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11 b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss 

enthalten: 
 
- den Namen der Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste einreicht; 

 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung) und 

E-Mail-Adresse oder Postfach  sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in er-
kennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind 
auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder An-
stalt bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.  

 
Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson enthalten. 
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbeschadet 
der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen für einen/eine im Wahlbezirk 
oder für einen auf einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte Bewerber/Bewerberin sein soll. 

 
5.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für ei-

nen im Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber/auf-
gestellte andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthal-
ten: 
 
- den Familien- und Vornamen des/der zu ersetzenden Bewerbers/Bewerberin; 

 
- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der/die zu 

ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist. 
 
5.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem von 

mindestens 63 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Unter-
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schriften sind auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14 b zur KWahlO zu er-
bringen; bei Anforderung der Formblätter ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 
oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gelten Nr. 2.3 und Nr. 2.4 entsprechend.   

 
5.5 Die Zustimmungserklärung der Bewerber/Bewerberinnen ist auf der Reserveliste nach dem Mus-

ter der Anlage 11 b oder einzeln nach dem Muster der Anlage 12 b zur KWahlO abzugeben. Einer 
Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für 
einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist. 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung der Stadt Viersen sind spätestens bis zum 59. Tag 
vor der Wahl (16.07.2020), 18.00 Uhr (Ausschlussfrist), beim Wahlleiter der Stadt Viersen, Rathaus-
markt 1, 41747 Viersen, Zimmer 307 bzw. 311, einzureichen.  
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit 
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden kön-
nen.  
 
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der Wahlbezirke vom 17.10.2019, Amtsblatt Kreis 
Viersen Nr. 33/2019, Eintrag Nr. 688/2019, wird hingewiesen. 
 
 
Viersen, den 09.12.2019 
 
Stadt Viersen 
Die Bürgermeisterin 
als Wahlleiterin 
 
gez. 
Anemüller 
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Stadt Willich 
 

27/2020 Aufstellung der 154. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Willich (Münchheide V) 

 

Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat in seiner Sitzung am 05.11.19 folgenden Beschluss zur 

Aufstellung der 154. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Willich (Münchheide V) gefasst: 

 

Der Planungsausschuss der Stadt Willich beschließt gern. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO), bekannt gemacht am 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit 

gültigen Fassung, in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung, die Aufstel-

lung der 154. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Willich (Münchheide V). Der Ände-

rungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. Eine Umweltverträglich-

keitsprüfung soll nicht durchgeführt werden. 

 

Die 146. Flächennutzungsplanänderung (Münchheide V) soll aufgrund der Namensgleichheit in 

(Münchheide IV Süd) umbenannt werden. 
 

Die Stadt Willich beabsichtigt das bestehende Gewerbegebiet „Münchheide“ westlich der Autobahn 

A44 zu erweitern. Durch den direkten Anschluss an die Autobahn liegen diese Flächen besonders 

verkehrsgünstig und in einer repräsentativen Lage für Gewerbegebiete. Im ersten Schritt soll die Er-

weiterung Münchheide V in einer Größe von ca. 19 ha nördlich der Kempener Straße erfolgen, danach 

ist die Erweiterung Münchheide VI südlich der Kempener Straße geplant. 

 

Willich, 02.12.19 

In Vertretung 

Gez. Gregor Nachtwey        

Techn. Beigeordneter  

 

Der künftige Geltungsbereich ist aus der nachfolgenden Planskizze ersichtlich.  
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28/2020 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 W– Müncheide V – 

 

Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat in seiner Sitzung am 05.11.19 folgenden Beschluss zur 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 W – Münchheide V – gefasst: 

 

Der Planungsausschuss der Stadt Willich beschließt gern. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO), bekannt gemacht am 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit 

gültigen Fassung, in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung, die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes Nr. 88 W – Münchheide V –. Der Bebauungsplanbereich ist in dem als 

Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung soll nicht durch-

geführt werden. 

 

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 86 W – Münchheide V - soll aufgrund der Na-

mensgleichheit in Münchheide IV Süd - umbenannt werden. 

 
 

 Die Stadt Willich beabsichtigt das bestehende Gewerbegebiet „Münchheide“ westlich der Autobahn 

A44 zu erweitern. Durch den direkten Anschluss an die Autobahn liegen diese Flächen besonders 

verkehrsgünstig und in einer repräsentativen Lage für Gewerbegebiete. Im ersten Schritt soll die Er-

weiterung Münchheide V in einer Größe von ca. 19 ha nördlich der Kempener Straße erfolgen, danach 

ist die Erweiterung Münchheide VI südlich der Kempener Straße geplant. 

 

Willich, 02.12.19 

In Vertretung 

Gez. Gregor Nachtwey        

Techn. Beigeordneter  

 

Der künftige Geltungsbereich ist aus der nachfolgenden Planskizze ersichtlich.  
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Sonstige 
 

29/2020 Bekanntmachung Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Nettetal GmbH 

 
Der Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Nettetal GmbH wurde von der Gesellschafterversammlung 
am 10. Dezember 2019 festgestellt. Der Jahresüberschuss abzüglich aktiver latenter Steuern und 
abzüglich einer Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe von 500.000 € wurde an die Stadt Nettetal 
ausgeschüttet. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
EversheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf, hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Stadtwerke Nettetal GmbH, Nettetal 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Nettetal GmbH, Nettetal, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Net-
tetal GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung  ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
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uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informa-
tionen umfassen die übrigen Teile des Geschäftsberichts - ohne weitere Querverweise auf externe 
Informationen - , mit Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses, des geprüften Lageberichts sowie 
unseres Bestätigungsvermerks. 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sons-
tigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine an-
dere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu 
lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 
 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren  
 

 bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch darge-
stellt erscheinen. 

 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
der Gesellschaft abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 
EnWG 
 
Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für 
die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, geprüft. Darüber hinaus 
haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den 
Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und 
Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – 
geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung  
 

 wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätig-
keiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und 

 

 entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften des § 6b Abs. 3 EnWG. 

 
Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend sowie im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als 
notwendig erachtet haben. 
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungs-
legung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk 
zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung 
der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz 
der Stetigkeit beachtet wurde. 
 
Düsseldorf, den 5. August 2019 
 
 EversheimStuible Treuberater GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 Faasch Schellhorn 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
 
Der Jahresabschluss der Stadtwerke Nettetal GmbH zum 31. Dezember 2018 liegt vom Tage der 
Veröffentlichung an eine Woche lang während der Dienststunden in der Verwaltung der Stadtwerke 
Nettetal GmbH – Finanzbuchhaltung – Nettetal-Kaldenkirchen, Leuther Straße 25, zur Einsicht offen. 
 
Nettetal, den 17. Dezember 2019 
 
Stadtwerke Nettetal GmbH  
Geschäftsführung 
 
gez. Dieling 
gez. Wagner 
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30/2020 Sparkasse Krefeld: Kraftloserklärung einer Sparurkunde 

 
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 25.09.2019 sind an dem von der Sparkasse Krefeld ausgestellten 
Sparkassenbuch 
 
Nr. 4101048397 
 
keine Rechte geltend gemacht worden. 
 
Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neufassung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz (SpkG) durch den Runderlass des Finanzministe-
riums NRW vom 27.10.2009, wird die Sparurkunde hierdurch für kraftlos erklärt.  
 
Krefeld, den 25.12.2019 
Sparkasse Krefeld 
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31/2020 Sparkasse Krefeld: Aufgebot einer Sparurkunde 

 
Das Aufgebot des Sparkassenbuches 
 
Nr. 3098076601 
 
wird beantragt. 
 
Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, binnen drei Monaten bei der unterzeichneten Sparkasse 
Krefeld seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen, andernfalls wird die Kraftloserklä-
rung der Urkunde erfolgen. 
 
Krefeld, den 07.01.2020 
Sparkasse Krefeld 
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